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1 Planungsanlass 

Der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch soll deutlich erhöht 

werden. Der Ausbau der erneuerbaren Energien entspricht den Zielen des 

Klimaschutzes und dem Ziel, sich von fossilen Energieträgern unabhängiger zu machen. 

Das Vorhaben, Anlagen zur Gewinnung von erneuerbaren Energien zu errichten und zu 

betreiben, entspricht daher dem besonderen Interesse der Allgemeinheit an einer 

sicheren und gleichsam nachhaltigen Energieversorgung. Entsprechend dem EEG 

(2023) liegt die Errichtung und der Betrieb von Anlagen und dazugehörigen 

Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse. 

Die Gemeinde Nehmten hat sich entschlossen auf dem Gemeindegebiet Flächen für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen bereit zu stellen. Die Gemeindevertretung der 

Gemeinde Nehmten hat in ihrer Sitzung am 27.04.2023 die Aufstellung des 

Bebauungsplans Nr. 1 der Gemeinde Nehmten für das Gebiet „Neukoppel am südlichen 
Rand des Nehmtener Forstes, nördlich des Stocksees, zwischen dem Hohenstein im 

Nordwesten und dem Heideberg im Südosten entlang der Straße „Im Sande““ 
beschlossen. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans wird die planungsrechtliche 

Grundlage geschaffen, um Freiflächenphotovoltaikanlagen innerhalb des 

Geltungsbereichs zu errichten und zu betreiben.  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB erfolgte mit der 

Bekanntmachung am 07.03.2024 über eine Auslegung vom 08.03.2024 bis 25.03.2024. 

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) BauGB erfolgte 

mit Schreiben vom 15.02.2024 bis zum 28.03.2024. 

Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung nach § 4 

Abs. 1 BauGB werden die beiden Teilgeltungsbereiche aus dem laufenden Verfahren 

herausgelöst und in zwei getrennte Verfahren aufgeteilt. Die vorliegende Unterlage 

umfasst die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 1.1 der Gemeinde Nehmten für das 

Gebiet „Neukoppel am südlichen Rand des Nehmtener Forstes, nördlich des Stocksees, 
zwischen dem Hohenstein im Nordwesten und dem Heideberg im Südosten westlich 

der Straße „Im Sande“. Parallel hierzu wird die 9.1 Änderung des 

Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nehmten durchgeführt. 

Entsprechend § 2 Abs. 4 BauGB ist für die Aufstellung von Bebauungsplänen eine 

Umweltprüfung durchzuführen. In diesem Teil der Unterlagen werden die voraussichtlich 

erheblichen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt, beschrieben und bewertet.  

Bebauungspläne sind gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan zu 

entwickeln.  
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2 Beschreibung des Geltungsbereiches 

2.1 Lage im Raum 

Der Geltungsbereich liegt zentral in der Gemeinde Nehmten im Kreis Plön. Großräumig 

befindet sich der Geltungsbereich rd. 5,8 km südwestlich von Plön, rd. 8,9 km östlich von 

Wankendorf und rd. 13,7 km westlich von Eutin. Kleinräumig liegt das Vorhaben östlich 

der L 68 und nordöstlich der Gemeinde Stocksee sowie dem gleichnamigen 

Stillgewässer. Der Geltungsbereich grenzt direkt an den Nehmtener Forst. Der Plöner 

See befindet sich östlich und nördlich des Geltungsbereichs. 

 

Abbildung 1: Lage im Raum.  

Roter Kreis = Lage des Geltungsbereichs 
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2.2 Abgrenzung des Geltungsbereiches 

Der rd. 29 ha große Geltungsbereich befindet sich im Kreis Plön in der Gemeinde 

Nehmten (Abbildung 2) und teilen sich in zwei Teilgebiete für die Anlagenplanung auf 

(Abbildung 3). 

Der Geltungsbereich umfasst die Flurstücke 

Gemarkung Flur Flurstücke 

Nehmten 1 

 

10/1, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 21/1, 24, 25, 29/1, 

45 

 

Die Grenzen des Geltungsbereiches verläuft 

im Norden Nehmtener Forst 

im Osten Nehmtener Forst 

im Süden Weg „Im Sande“ 

im Westen Ackerflächen  
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Abbildung 2: Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches 
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Abbildung 3: Lage und Abgrenzung der Teilgebiete 

2.3 Nutzung des Geltungsbereiches 

Der Geltungsbereich liegt im Naturraum Schleswig-Holsteinisches Hügelland, in der 

Haupteinheit Ostholsteinisches Hügelland und der Untereinheit Holsteinische Schweiz. 

Typisch für die Holsteinische Schweiz sind die zahlreichen Seen, die von kuppigen 

Moränenlandschaften umgeben sind. Die Landschaft zeichnet sich durch Wälder, 

landwirtschaftliche Nutzflächen, Hecken, Wiesen und Gewässer aus.  
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Die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs werden landwirtschaftlich genutzt (Acker) 

und weisen Gehölzstrukturen auf. Bei der überplanten Fläche handelt es sich um ein 

ehemaliges industrielles Kiesabbaugebiet (Konversionsflächen). 

Östlich des Geltungsbereiches verläuft die Gemeindestraße „Sande“. Im Süden grenzt 

der Gehölzsaum des Stocksees an, dessen Wasserfläche mindestens 100 m von der 

Grenze des Geltungsbereiches entfernt liegt. Westlich befinden sich hinter der 

Gemeindegrenze weitere Ackerflächen, im Norden und Osten liegen bereits Flächen des 

Nehmtener Forstes.  

3 Planungsgrundlagen 

3.1 Vorgaben der Raumordnung  

Im Landesentwicklungsplan und dessen Fortschreibung sind Hinweise zu 

Freiflächenphotovoltaikanlagen dargestellt. 

3.1.1 Fortschreibung des Landesentwicklungsplans (LEP) (2021) 

Gemäß der Fortschreibung des LEP soll die Entwicklung von PV-Freiflächenanlagen 

(Photovoltaik und Solarthermie) möglichst freiraumschonend sowie raum- und 

landschaftsverträglich erfolgen. Die Abstimmung der Flächen soll 

gemeindegrenzübergreifend erfolgen. Um eine Zersiedelung der Landschaft zu 

vermeiden, sollen derartige raumbedeutsame Anlagen vorrangig ausgerichtet werden 

auf:  

- bereits versiegelten Flächen, 

- Konversionsflächen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, 

wohnungsbaulicher oder militärischer Nutzung und Deponien,  

- Flächen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraßen und Schienenwegen 

mit überregionaler Bedeutung oder  

- vorbelastete Flächen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein 

eingeschränktes Freiraumpotenzial aufweisen.  

Die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Landschaftsteilen sowie die Entstehung 

von bandartigen Strukturen sollen vermieden werden und dazu einzelne und 

benachbarte Anlagen eine Gesamtlänge von 1.000 m nicht überschreiten. Wenn diese 

Gesamtlänge überschritten wird, sollen ausreichend große Landschaftsfenster 

eingerichtet werden. Eine pauschale Größenordnung wird dabei nicht festgelegt, als 

Orientierung dienen die 1.000 m Gesamtlänge. Für eine landschaftsgerechte 

Eingrünung soll Vorsorge getroffen werden. 

Entsprechend dem Landesentwicklungsplan sind PV-Freiflächenanlagen ab einer Größe 

von rd. vier Hektar grundsätzlich als raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nach 

§ 3 Abs. 1 Nr. 6 ROG einzustufen, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 

kleinere Anlagen je nach Ausstattung der Landschaft oder dem Umfeld ebenfalls als 

raumbedeutsam eingestuft werden können. Raumbedeutsame PV-Freiflächenanlagen 
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gemäß Ziffer 4.5.2. Abs. 3 LEP sind innerhalb der nachfolgenden Bereiche nicht 

zulässig: 

- Vorranggebieten für den Naturschutz und Vorbehaltsgebieten für Natur und 

Landschaft, 

- Regionalen Grünzügen und Grünzäsuren,  

- Schwerpunkträumen für Tourismus und Erholung und Kernbereichen für 

Tourismus und/oder Erholung (dies gilt nicht für vorbelastete Flächen oder 

Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen, insbesondere an 

Autobahnen, Bahntrassen und Gewerbegebieten, ein eingeschränktes 

Freiraumpotenzial aufweisen). 

Gem. LEP (MILIG-SH 2021) liegt die Planung im ländlichen Raum südwestlich vom 

Zentralort Plön. Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines Entwicklungsraums für 

Tourismus und Erholung sowie eines Vorbehaltsraums für Natur und Landschaft. 

Im Umfeld befinden sich verkehrliche Infrastrukturen (Bahnstrecken und Verkehrsstraße 

mit Anschlussstellen), weitere Zentralorte sowie nördlich der Siedlungsachsenschwer-

punkt um den Zentralort Preetz. 

Diverse Biotopverbundachsen befinden sich in der näheren Umgebung. Nördlich bzw. 

Nordöstlich befindet sich der nächstgelegene Schwerpunktraum für Tourismus und 

Erholung, der gleichzeitig einen der Stadt- und Umlandbereiche im ländlichen Raum 

darstellt. Eine Landesentwicklungsachse verläuft westlich des Planungsvorhabens in 

nord-südliche Richtung, beginnend in der Stadt Kiel und endend an der A1 beim 

Autobahnkreuz Bargteheide. 
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Abbildung 4: Auszug aus dem 2. Entwurf zum LEP (MILIG-SH 2021).  

Roter Kreis = Lage des Geltungsbereichs 

3.1.2 Teilfortschreibung zum Thema „Windenergie an Land“ des 
Landesentwicklungsplans (1. Entwurf Juni 2024) 

Die Landesregierung hat am 11. Juni 2024 den Entwurf eines neuen 

Landesentwicklungsplans (LEP) zum Thema „Windenergie an Land“ (Erster Entwurf) 
veröffentlicht.  

In der Teilfortschreibung wird verdeutlicht, dass wenn sich beabsichtigte 

bauleitplanerische Darstellung und/oder Festsetzung von Solar-Freiflächenanlagen 



Planungsgrundlagen 

GFN mbH (23-162) 18.06.2025: Gemeinde Nehmten: Aufstellung vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1.1 9  

(Photovoltaik und Solarthermie) mit in Aufstellung befindlichen Zielen der Raumordnung 

betreffend die Ausweisung von Vorranggebieten Windenergie oder mit ausgewiesenen 

Vorranggebieten Windenergie in einem Regionalplan überschneiden, der Windenergie 

ein Vorrang einzuräumen ist.  

Ausgenommen von dem Ziel sind Solar-Freiflächenanlagen, die auf nach § 35 Absatz 1 

Nummer 8 Buchstabe b oder Nummer 9 BauGB privilegierten Flächen errichtet und 

betrieben werden sollen. 

Das Ziel kann es ebenfalls sein, eine Nutzung von WEA und Solar-Freiflächenanlagen 

auf gleicher Fläche bei Sicherstellung des Vorrangs der Windenergienutzung zu 

ermöglichen und den raumordnungsrechtlichen Interessenausgleich zwischen der 

Windenergienutzung, der Solar-Freiflächennutzung und sonstigen Belangen zu sichern 

(MIKWS 2024). 

Der Geltungsbereich befindet sich teilweise innerhalb des 800 m bis 1000 m 

Umgebungsbereiches um Siedlungsbereiche mit Wohn- oder Erholungsfunktion.  

3.1.3 Regionalplan 

Der Geltungsbereich liegt im Planungsraum III (IM-SH 2000) an der Grenze zum 

Planungsraum I (IM-SH 1998). Der Regionalplan enthält für beide Planungsräume keine 

detaillierten Inhalte bezüglich der Nutzung von Solarenergie und wird derzeit 

fortgeschrieben. Das Potenzial an erneuerbaren Energien aus Biomasse und 

Solarenergie soll allgemein stärker genutzt und der Ausstieg aus der Nutzung von 

Atomenergie (Kernkraftwerke Brunsbüttel und Brokdorf) vorangetrieben werden1.  

Der Geltungsbereich befindet sich im ländlichen Raum, innerhalb eines Gebietes mit 

besonderer Bedeutung für Tourismus und Erholung und im Naturpark Holsteinische 

Schweiz. Südwestlich angrenzend liegen um den Stocksee und südöstlich um den 

Seedorfer See mit den angrenzenden Naturschutzgebieten Kernzonen des Naturparks. 

Westlich an den Geltungsbereich angrenzend sowie südwestlich in rd. 3,1 km 

Entfernung liegen Vorranggebiete für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe und eine 

zentrale Abfallbeseitigungsanlage, rd. 2,5 km westlich des Geltungsbereiches ein Gebiet 

mit besonderer Bedeutung für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe. Im Nordwesten 

befindet sich die Ordnungsraumgrenze. Nördlich und südlich liegen im bzw. am Plöner 

See, dem Stocksee und dem Seedorfer See Naturschutzgebiete, Gebiete mit 

besonderer Bedeutung für Natur und Landschaft sowie rd. 6,4 km südlich mit dem 

Muggesfelder Moor ein Vorranggebiet für den Naturschutz. Im näheren Umfeld verlaufen 

die L 68 und die B 430, südlich vom Stocksee verläuft die Nahbereichsgrenze. In 6,6 km 

Entfernung befindet sich südlich mit Schlamersdorf eine Gemeinde mit ergänzender, 

überörtlicher Versorgungsfunktion in ländlichen Räumen (vgl. Abbildung 5 und Abbildung 

6). 

 

1 Am 15.03.2023 wurden die letzten Atomreaktoren in Deutschland vom Netz genommen. Das Atomkraftwerk Brokdorf 

wurde bereits am 31.12.2021 abgeschaltet. Die Anlagen in Brunsbüttel und das AKW Krümmel wurde bereits 

am 21. Juli 2007 bzw. 06. August 2011 abgeschaltet. 
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Abbildung 5: Auszug aus dem Regionalplan (Planungsraum III) (IM-SH 2000) 

 

 

Abbildung 6: Auszug aus dem Regionalplan (Planungsraum I) (IM-SH 1998) 
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Aktuell stellt das Land Schleswig-Holstein neue Regionalpläne für die drei 

Planungsräume auf. Die Neuaufstellung konkretisiert die Vorgaben des 

Landesentwicklungsplans und berücksichtig regionale Besonderheiten. Sie sollen 

künftig die noch geltenden Regionalpläne für die ehemals fünf Planungsräume in 

Schleswig-Holstein ersetzen. Am 30.05.2023 hat die Landesregierung den Entwürfen zu 

den drei Planungsräumen zugestimmt. Das erste Beteiligungsverfahren zu den 

Regionalplanentwürfen fand vom 10.07.2023 bis 09.11.2023 statt. Die Landesregierung 

hat am 8. April 2025 den zweiten Entwürfen für die drei neuen Regionalpläne im Land 

zugestimmt. Vom 8. Mai bis 8. August 2025 finden die Beteiligungsverfahren zu den 

zweiten Entwürfen statt.  

Nach den Entwürfen zu den Regionalplänen 2025 wird der Geltungsbereich überlagert 

von einem Kernbereich für Erholung. Im westlichen Betrachtungsraum besteht ein 

Entwicklungsgebiet für Tourismus und Erholung, sowie ein Vorranggebiete für den 

Abbau oberflächennaher Rohstoffe und ein Vorbehaltsgebiet für den Abbau 

oberflächennaher Rohstoffe. Der Stocksee und dessen Uferbereiche werden als 

Vorranggebiet für den Naturschutz und teilweise als Vorranggebiet für den Naturschutz 

(Naturschutzgebiet) dargestellt. Östlich des Stocksees, sowie im nördlichen 

Betrachtungsraum, liegen Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft (MIKWS 2025). 

 

 

Abbildung 7: Entwürfen zu den Regionalplänen (2025) (MIKWS 2025) 

3.1.4 Bebauungsplan und Flächennutzungsplan  

Im gültigen Flächennutzungsplan (Schleswig-Holsteinische Landgesellschaft mbH 1978) 

wird der Geltungsbereich als Flächen sowohl für die Landwirtschaft als auch für 

Abgrabungen oder für die Gewinnung von Bodenschätzen dargestellt. Der Kiesabbau ist 
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bereits abgeschlossen und die Flächen wurden wiederverfüllt. Innerhalb des 

Geltungsbereiches sind mehrere vorgeschichtliche Bodendenkmale verzeichnet. Es 

werden zudem ein Wanderweg und eine 20 kV-Freileitung dargestellt. Die Freileitung 

wurde mittlerweile rückgebaut. Südlich, nördlich und östlich grenzen Flächen der Wald- 

und Forstwirtschaft an, westlich befindet sich die Gemeindegrenze. Das gesamte 

Gemeindegebiet ist unter Landschaftsschutz gestellt (Abbildung 8 und Abbildung 9).  

  

Abbildung 8: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Nehmten (Schleswig-
Holsteinische Landgesellschaft mbH 1978)  

Roter Kreis = Lage des Geltungsbereichs 
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Abbildung 9: Legende des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Nehmten (Schleswig-
Holsteinische Landgesellschaft mbH 1978) 

3.2 Vorgaben der Landschaftsplanung 

3.2.1 Landschaftsrahmenplan 

Der Geltungsbereich liegt gemäß Darstellungen im Landschaftsrahmenplan (LRP) für 

den Planungsbereich II (MELUND-SH 2020a) in einem Dichtezentrum für Seeadlervor-

kommen. Südlich befindet sich ein Naturschutzgebiet am Stocksee, dessen 

Wasserfläche ein gesetzlich geschütztes Biotop und dessen Uferstreifen eine 

Verbundachse des landesweiten Biotopverbundsystems (BVS) darstellt. Der Plöner See 

im Osten, der gleichzeitig ebenfalls gesetzlich geschütztes Biotop, FFH-Gebiet und EU-

Vogelschutzgebiet darstellt, sowie weitere Bereiche im Umfeld stellen einen 

Schwerpunktbereich des landesweiten BVS dar. Beide Seen gelten als Vorrangseen und 

werden durch ein Vorranggewässer, die Tensfelder Au, verbunden (Karte 1). 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb eines Landschaftsschutzgebietes sowie eines 

Gebietes mit besonderer Erholungseignung (Karte 2). 

Der Nehmtener Forst, der den Geltungsbereich zum Großteil umgibt, weist eine Größe 

von über 5 ha auf. In der Umgebung befinden sich teilweise klimasensitive Böden. 

Westlich der L68 befindet sich oberflächennaher Rohstoff. 
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Abbildung 10: Ziele der Landschaftsrahmenplanung (MELUND-SH 2020) 
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3.2.2 Landschaftsplan 

Ein Landschaftsplan liegt für die Gemeinde Nehmten nicht vor.  

3.3 Schutzgebiete und Biotopverbundsystem 

Im Umfeld von bis zu 4 km um den Geltungsbereich befindet sich die in der 

nachfolgenden Tabelle und der Abbildung 11 dargestellten Schutzgebiete und Flächen 

des BVS. In den Kap. 7.10 und 10.3.10 wird detailliert auf die Auswirkungen der Planung 

auf einige Schutzgebiete eingegangen.   

Tabelle 1: Schutzgebiete und Flächen des Biotopverbundsystems im 4 km-Umfeld 

Typ Schutzgebiete/Biotopverbundflächen Abstand 

NATURA 2000 

FFH-Gebiet 

DE 1828-392: ĂSeen des mittleren Schwentinesystems und 
Umgebungñ 

1,6 km 

DE-1928-351: ĂWªlder am Stocksee / Tensfelder Au / 
Stockseeñ 

2,0 km 

EVG DE 1828-491: ĂGroÇer Plºner See-Gebietñ 1,6 km  

Nationale Schutzgebiete 

NSG 

Mittlerer Stocksee und Umgebung 650 m 

Inseln im Großen Plöner See und Halbinsel Störland 2,9 km 

Ascheberger Warder im Großen Plöner See 3,5 km 

Seedorfer See und Umgebung 3,6 km 

LSG 

Nehmtener Forst und Nehmtener Ufer des Großen Plöner 

Sees und Umgebung 
innerhalb 

Stocksee-Tensfelder Au angrenzend 

Bischofs-See 3,6 km 

Naturpark Holsteinische Schweiz innerhalb 

Biotopverbund 

Schwerpunktbereich 

Landschaft zwischen Stocksee und Plöner See (Nr. 131) 650 m 

Ufer des Großen Plöner Sees bei Nehmten (Nr. 273) 1,0 km 

Seen des mittleren Schwentinesystems (Nr. 270) 1,2 km 

Seedorfer See und Umgebung (Nr. 133) 3,1 km 

Ostufer des Plöner Sees mit Bischofssee, Vierer See (Nr. 

306) 
3,6 km 

Kembser See – Thranbruch-Niederung (Nr. 132) 4,0 km 

Verbundachse 

unbenannte Verbundachse entlang des nordöstlichen Ufers 

des Stocksees 
innerhalb 

Seedorfer Kanal 2,6 km 

unbenannte Verbundachse um den Glindgraben 3,8 km 

Tal der Tensfelder Au 3,8 km 
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Im 4 km-Umkreis um den Geltungsbereich befinden sich zwei FFH-Gebiete und ein 

Europäisches Vogelschutzgebiet.  

Innerhalb des 4 km-Radius um den Geltungsbereich liegen insgesamt vier Naturschutz-

gebiete. Das nächstgelegene („Mittlerer Stocksee und Umgebung“) liegt südlich in 650 m 

Entfernung. Das rd. 2,9 km nordwestlich gelegene NSG „Inseln im Großen Plöner See 
und Halbinsel Störland“ sowie das NSG „Ascheberger Warder im Großen Plöner See“ 
liegen innerhalb des FFH-Gebiets „Seen des mittleren Schwentinesystems und Umge-

bung“. 

Der Geltungsbereich liegt vollständig innerhalb des Naturparks „Holsteinische Schweiz“ 
und innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Nehmtener Forst und Nehmtener Ufer 
des Großen Plöner Sees und Umgebung“. Das Landschaftsschutzgebiet „Stocksee-

Tensfelder Au“ grenzt im Südwesten direkt an den Geltungsbereich an. Das dritte LSG 

„Bischofs-See“ innerhalb des 4 km-Radius liegt 3,6 km entfernt. 

In bis zu 4 km Entfernung um den Geltungsbereich befinden sich insgesamt 

6 Schwerpunktbereiche und 4 Verbundachsen. Der nächstgelegene 

Schwerpunktbereich stellt die „Landschaft zwischen Stocksee und Plöner See“ rd. 650 m 

südlich des Geltungsbereiches dar. Die nächstgelegene Verbundachse verläuft zu 

einem kleinen Teil innerhalb des Geltungsbereiches. 
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Abbildung 11: Schutzgebiete im 4 km-Umkreis 
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3.4 Ausgleichsflächen 

Gemäß den Daten des LfU grenzen die nächstgelegenen Kompensationsflächen direkt 

westlich an den Geltungsbereich an. Im Nordwesten des Geltungsbereiches liegen 

weitere Kompensationsflächen. Es handelt sich um Ackerflächen an einem ehemaligen 

Kiesabbaustandort. Die nächstgelegen Ökokontoflächen befinden sich mehr als 1,5 km 

entfernt von der Planung und sind somit nicht betroffen. 

 

Abbildung 12: Kompensations- und Ökokontoflächen im Umfeld der Planung.  
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3.5 Sonstige planungsrelevante Vorgabe 

3.5.1 Beratungserlass für die Errichtung von Solar-
Freiflächenanlagen im Außenbereich 

Das Land Schleswig-Holstein hat im September 2021 einen Beratungserlass 

veröffentlicht, in dem Grundsätze zur Planung von großflächigen Solar-

Freiflächenanlagen im Außenbereich beschrieben und festgelegt werden. Durch 

umfassende Änderungen von bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen wurde der 

Beratungserlass von 2021 überarbeitet und trat angepasst mit seiner Veröffentlichung 

im September 2024 in Kraft. Insbesondere werden in diesem Erlass Ausschlussgebiete 

oder Gebiete mit besonderer Prüf- und Abwägungserfordernis dargestellt (MIKWS-SH 

und MEKUN-SH 2024). 

Gesetzliche Ausschlussgebiete nach Ziffer D. VI des Erlasses:  

- Nationalparke / nationale Naturmonumente (z. B. Schleswig-Holsteinisches 

Wattenmeer inkl. Weltnaturerbe Wattenmeer) gemäß § 24 BNatSchG i. V. m. § 

5 Absatz 1 Nummer 1 Nationalparkgesetz (NPG), 

- Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 Absatz 2 BNatSchG i. V. m. § 21 

Absatz 1 LNatSchG), 

- Naturdenkmale / geschützte Landschaftsbestandteile gemäß §§ 28, 29 

BNatSchG i. V. m. §§ 17, 18 LNatSchG, 

- Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete, europäische Vogelschutzgebiete), 

- Gewässerschutzstreifen nach § 61 BNatSchG i. V. m. § 35 LNatSchG, 

- Überschwemmungsgebiete gemäß § 78 Absatz 4 WHG einschließlich der gemäß 

§ 74 Absatz 5 LWG vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiete als 

Vorranggebiete der Raumordnung für den vorbeugenden 

Binnenhochwasserschutz, 

- Gebiete im küstenschutzrechtlichen Bauverbotsstreifen gemäß § 82 LWG sowie 

im Schutzstreifen, als Zubehör des Deiches, gemäß § 70 i. V. m. § 66 LWG, 

- Wasserschutzgebiete Schutzzone I gemäß Wasserschutzgebiets-Verordnungen 

in Verbindung mit §§ 51, 52 WHG, 

- Waldflächen gemäß § 2 LWaldG sowie Schutzabstände zum Wald gemäß  

§ 24 LWaldG (30 Meter) 

- Flächen der Wiesenvogelkulisse (in der jeweils aktuellsten Fassung) gem. 

Wiesenvogelerlass vom 25.03.20192. 

 

2 Bei Errichtung von Solar-Anlagen auf Flächen innerhalb der Wiesenvogelkulisse ist aufgrund der übergeordneten 

Bedeutung dieser Flächen als Brutgebiete für Wiesenvögel von einer Zerstörung der Fortpflanzungsstätte 

auszugehen, deren ökologische Funktion nicht ohne weiteres in räumlichem Zusammenhang durch CEF-

Maßnahmen ersetzt werden kann. Die Errichtung von PV-FFA innerhalb der Wiesenvogelkulisse widerspricht 

daher regelhaft den Maßgaben des § 44 Absatz 1 Nr. 3 BNatSchG. 
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Entsprechend der vom Land für die Gemeinden veröffentlichten Handreichung werden 

als weitere harte Tabubereiche die Bereiche aufgezählt, die für 

Freiflächenphotovoltaikanlagen ungeeignet sind, da sie bspw. bereits anderweitig 

genutzt werden (z.B. Militärische Liegenschaften, bauliche Anlagen).  

3.5.2 Handreichung für die Gemeinden 

Ergänzend zu den Flächen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung werden in dem 

Beratungserlass auch Flächen mit Prüf- und Abwägungskriterien genannt. Für die Prüf- 

und Abwägungskriterien obliegt es den Gemeinden bestimmte Kriterien zu weichen 

Tabu-Kriterien zu erklären und diese Bereiche von Freiflächensolaranlagen freizuhalten. 

Den Gemeinden steht es zudem frei, eigene Kriterien wie Maximalgröße, Abstände zu 

Siedlungen oder maximale Flächenanteile des Gemeindegebietes aufzustellen. 

3.5.3 Potenzialflächenstudie 

Gemäß der Potenzialflächenstudie für großflächige PV-Freiflächenanlagen nach dem 

damals gültigen Beratungserlasses von 2021 (MILIG-SH und MELUND SH 2021) für die 

Gemeinde Nehmten (GFN mbH 2023) befinden sich der Geltungsbereich innerhalb der 

Potenzialflächen 4 aus der Studie Die Abbildung 13 zeigt die Ergebniskarte aus der 

Studie.  

Die Potenzialfläche 4 grenzt östlich an die Gemeinde Stocksee, wobei der Bereich der 

Gemeinde Stocksee für den Kiesabbau genutzt wird. Die Flächen nördlich und südlich 

des Kiesabbaugebietes sind als Ausgleichs- und Ökokontenflächen gesichert. Innerhalb 

der Fläche befinden sich vereinzelt Gehölze. Ihr Erhalt ist, sofern möglich, in der Planung 

zu berücksichtigen. Randlich, innerhalb des Waldbereichs sind zahlreiche Hügelgräber 

vorhanden. Die Fläche wird, wie nahezu das gesamte Gemeindegebiet, von dem 

Naturpark Holsteinische-Schweiz sowie einem Landschaftsschutzgebiet überlagert. 

Aufgrund der Überlagerung wird der Fläche eine mäßige Eignung zugesprochen. 

Südlich der Fläche verläuft ein überregionaler Radweg, der im Westen in die Gemeinde 

Stocksee übergeht. Die Straße östlich der Potenzialfläche, welche ebenfalls in Wander- 

und Freizeitkarten als Radweg dargestellt wird, wird durch einen Wald von der 

Potenzialfläche abgetrennt. Die Fläche liegt in unmittelbarer Nähe zu einem 

Kiesabbaugebiet in der Gemeinde Stocksee. Dieser Bereich der Gemeinde ist für die 

Naherholung nicht so erschlossen wie beispielsweise die Bereiche an dem Großen 

Plöner See. Zum Stocksee, welcher touristisch genutzt wird, besteht durch die Gehölze 

entlang des Ufers eine Eingrünung, die die Sichtbeziehungen reduziert. Somit befindet 

sich die Fläche abseits touristisch stark frequentierter Bereiche. Aufgrund der Lage 

abseits der touristisch stark genutzten Bereiche in der Gemeinde Stocksee in einem 

landschaftlich durchschnittlichen Raum wird der Fläche die Priorität I (hoch) zugeordnet. 

Die Planung folgt in Abstimmung mit Gemeindevertretern, Landeigentümern und 

Projektentwicklern, was eine Realisierung des Vorhabens begünstigt. Die Gemeinde hat 

mit dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1.1 ihren 

Planungswillen für diesen Standort formuliert. Aus den genannten Gründen ergeben sich 

für das Vorhaben keine offensichtlich besseren Varianten, da öffentliche und private 
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Belange insgesamt schonend berücksichtigt werden. Das Vorhaben ist mit dem 

rechtstaatlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz vereinbar.   

 

Abbildung 13: Darstellung der Potenzialflächen inkl. Eignung und Priorisierung aus der 
Potenzialflächenstudie für großflächige PV-Freiflächenanlagen Gemeinde Nehmten 
(GFN mbH 2023). 

Kreis markiert die Lage der Planung. 

4 Planungskonzept / Flächenkonzept 

Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 29,24 ha, wobei 13,4 ha von den PV-

Modulen überschirmt werden. Für die teilversiegelten Verkehrsflächen werden 2.137 m² 

überplant. Die Transformatorstationen und Löschwasserkissen einschließlich 

Schotterflächen umfassen 810 m² und Zaunpfosten, Streifenfundamente der Tore und 

Unterkonstruktion-Rammpfosten umfassen 15 m².  

Die Anlagenfläche wurde in zwei Teilgebiete (Teilgebiet 1: 16,7 ha; Teilgebiet 2: 3,3 ha) 

aufgeteilt (vgl. Abbildung 3). 

Die Planung sieht auf den überbaubaren Grundstückflächen die Errichtung von 

feststehenden Solarmodulen in festen Reihenabständen vor. Je nach Hersteller variieren 

die Größen der Module. Die Module werden mittels einer Metallunterkonstruktion 

aufgeständert, wofür Metallpfosten in den Boden eingerammt werden. Die Module 

werden auf den Unterkonstruktionen gewöhnlich mit einer Süd- bzw. Ost-West-

Ausrichtung montiert. Abhängig vom Sonnenstand und dem prognostizierten Ertrag 

werden die optimalen Reihenabstände der Module zueinander unter Berücksichtigung 

möglicher Verschattung untereinander errechnet.  

Im Zuge des Vorhabens ist die Errichtung von Nebenanlagen notwendig, um einen 

Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Hierzu zählen Wechselrichterstationen, 
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Transformatoren- und Netzeinspeisestationen, ggf. Kameramasten, interne 

Erschließung- und Wartungswege, Elektroleitungen und Einfriedungen. 

Der Geltungsbereich wird aus Richtung Westen über den bestehenden teilversiegelten 

Verkehrsweg nördlich der Ortschaft Stocksee erschlossen.  

Da es sich bei dem Solarpark um einen elektrischen Betriebsraum handelt, ist dieser 

einzuzäunen, so dass ein Betreten nur für Befugte möglich ist. Der Zaun wird eine Höhe 

von 2,2 m mit einen Kleinsäugerdurchlass von 0,2 m Höhe am Boden besitzen.  

Die Nutzung ist befristet auf die mögliche Funktions- und Betriebszeit der 

Photovoltaikanlage (ca. 25-30 Jahre). Gegebenenfalls ist ein Repowering der 

Anlagenmodule möglich, bei dem die vorhandenen Gestelle weiter genutzt werden. 

Nach dem Ende der Solarnutzung wird das Grundstück wieder der landwirtschaftlichen 

Nutzung zugeführt.  

5 Planinhalte und Festsetzungen 

In § 9 Abs. 1 BauGB wird ein abschließender Katalog an Festsetzungen aufgeführt. 

Entsprechend § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB ist ein vorhabenbezogener Bebauungsplan 

nicht an diesen Festsetzungskatalog gebunden, sondern kann auch weitergehenden, 

über diesen Katalog hinausgehende Aspekte regeln. 

Das Ziel der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1.1 und der in 

einem Parallelverfahren durchgeführten 9.1 Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Nehmten ist die in § 30 BauGB geregelte Schaffung der planungsrechtlichen 

Voraussetzung für die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächenphotovoltaikanlage. 

5.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 

5.1.1 Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 
11 BauNVO) 

Der Geltungsbereich wird als Sondergebiet gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit der 

Zweckbestimmung „Sondergebiet Photovoltaikanlagen“ festgesetzt. Auf den 

landwirtschaftlich genutzten Flächen werden somit die planungsrechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen, um Anlagen für die Gewinnung erneuerbarer Energien zu 

errichten und zu betreiben. 

Innerhalb des Sondergebietes ist die Errichtung und der Betrieb von PV-

Freiflächenanlagen einschließlich der zur Wartung und für den Betrieb nötigen 

Nebenanlagen zulässig. Diese umfassen insbesondere Wechselrichterstationen, 

Transformatoren- und Netzeinspeisestationen, ggf. Kameramasten, interne 

Erschließung- und Wartungswege, Elektroleitungen und Einfriedungen. 

Die nicht versiegelten Bereiche des sonstigen Sondergebietes mit der 

Zweckbestimmung „Sondergebiet Photovoltaikanlagen“ sind als extensives Grünland zu 
entwickeln und mit gebietsheimischer Regiosaat aus dem Ursprungsgebiet 3 

(Nordostdeutsches Tiefland) mit mindestens 20 % Kräuteranteil einzusäen. Unterhalb 

der Module ist eine Saatmischung für Halbschatten zu wählen, im Bereich der nicht 
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überspannten Flächen ist eine Mischung für besonnte Standorte zu nutzen. Um 

sicherzustellen, dass eine an die Bodenverhältnisse angepasste Regiosaatmischung 

verwendet wird, wird zuvor eine Beratung der einschlägigen Firmen zu Regiosaatgut 

empfohlen. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL), Kiel, und der 

Runde Tisch Naturschutz Nordfriesland e.V., Bredstedt, sind ebenfalls beratend tätig.  

5.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. 
§§16-19 BauNVO) 

Die Solarmodule werden eine Maximalleistung von insgesamt ca. 31 MWp erreichen.  

Die Modulflächen werden eine Ausrichtung nach Süden mit einem Neigungswinkel von 

15 Grad haben. Es wird festgesetzt, dass die untere Kante (Traufhöhe) ca. 0,8 m zum 

Boden beträgt, damit der Aufwuchs einer dauerhaften geschlossenen Vegetationsdecke 

möglich bleibt. Die maximale Höhe der Solarmodule wird auf ca. 2,8 m begrenzt.  

Die GRZ wird festgelegt und umfasst hierbei neben den PV-Modulen auch die 

Nebenanlagen wie Zäune, Kameramasten, Wechselrichter, Transformatoren- und 

Übergabestationen sowie Zuwegungen. Die GRZ wird aufgrund der Art des Vorhabens 

(PV-Freiflächenanlagen) nicht als Grad der Versiegelung im Verhältnis zur Größe des 

Geltungsbereichs angesetzt, sondern steht für die maximal von Solarmodulen 

überspannte Fläche in der senkrechten Projektion sowie dem erforderlichen Anteil an 

Versiegelung (Verkehrswege, Fundamente). Mit der liegt die Festsetzung innerhalb der 

Vorgaben des Entwurfes der „Grundsätze zur Planung von großflächigen Solarenergie-

Freiflächenanlagen im Außenbereich“ (Empfehlung einer GRZ von maximal 0,8). 

Zwischen den Reihen der Solarmodule ist ein Abstand von mind. 2 m zwischen den 

Lotrechten der Außenkanten der Solarmodule einzuhalten. 

Die Überschreitung der festgelegten Maximalhöhe ist für technische Anlagen zur 

Überwachung (Kameramasten) bis zu einer Gesamthöhe von 8 m zulässig. Als 

Grundlage für die unteren Bezugspunkte der Höhenfestsetzungen wird das 

Geländemodell im Anhang 13.1 festgesetzt.  

5.1.3 Überbaubare Grundstücksfläche (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die GRZ wird mit 0,7 festgelegt und umfasst hierbei neben PV-Modulen auch die 

Nebenanlagen wie Zäune, Kameramasten, Wechselrichter, Transformatoren- und 

Übergabestationen sowie Zuwegungen. Die maximal überbaubare Grundstücksfläche 

wird zeichnerisch durch eine Baugrenze festgesetzt.  

5.2 Technische Festsetzungen 

5.2.1 Ein- und Ausfahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

In der Planzeichnung werden die Ein- und Ausfahrten zeichnerisch festgesetzt. Ein- und 

Ausfahrten außerhalb der in der Planzeichnung festgesetzten Bereiche sind nicht 

zulässig. 
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5.2.2 Verkehrsflächen 

Der Geltungsbereich wird von der L 68 in Stocksee über einen teilversiegelten 

Verkehrsweg erschlossen. Im Umfeld befinden sich weitere untergeordnete Straßen. 

Erschließungsmaßnahmen werden sich allenfalls in geringen Ausmaßen ergeben.  

Die anzulegenden Verkehrswege innerhalb der Einfriedigung werden als private 

Verkehrsflächen dargestellt, da sie der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung stehen. 

Eine intensive Nutzung der Verkehrswege ergibt sich lediglich im Bauzeitraum. Während 

der Betriebslaufzeit ist lediglich mit einem sehr geringen und vereinzelten 

Verkehrsaufkommen zu Wartungs- und Kontrollzwecken zu rechnen. 

5.2.3 Einfriedigung 

Da es sich bei dem Solarpark um einen elektrischen Betriebsraum handelt, ist dieser 

einzuzäunen, so dass ein Betreten nur für Befugte möglich ist. Grundsätzlich werden 

schwere Stabmatten mit 8-6-8 mm Drähten (feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und 

RAL-Farbe Anthrazit (RAL 7016) oder Moosgrün (RAL 6005)) verbaut. Die Höhe der 

Einfriedigung wird 2,20 m betragen. Die Einfriedung erfolgt als Bauweise mit 20 cm 

Kleinsäugerdurchlass. 

Auf eine Darstellung der Zäune in der Planzeichnung wird verzichtet. 

5.2.4 Beleuchtung 

Eine Beleuchtung der Photovoltaikanlagen ist nicht zulässig. 

Für die Außenbeleuchtung werden zum Schutz von wildlebenden Tierarten Leuchtmittel 

mit warmweißer Farbtemperatur kleiner 3.000 Kelvin und Wellenlängen zwischen 540 

und 700 Nanometern empfohlen. Die Leuchtgehäuse sind gegen das Eindringen von 

Insekten staubdicht geschlossen auszuführen und sollten eine Oberflächentemperatur 

von 60 °C nicht überschreiten. Eine Abstrahlung oberhalb der Horizontalen sowie auf 

Gehölze sollten nicht erfolgen. Die Lichtquellen sind zeitlich und in ihrer Anzahl auf das 

für die Beleuchtung absolut notwendige Maß zu beschränken. 

5.3 Grünordnerische Festsetzungen 

5.3.1 Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Im Bereich des Sondergebietes ist eine Saatgutmischung aus Regiosaaten 

Ursprungsgebiet 3 (Nordostdeutsches Tiefland) einzusäen. Unterhalb der Module ist 

eine Saatmischung für Halbschatten zu wählen, im Bereich der nicht überspannten 

Flächen ist eine Mischung für besonnte Standorte zu nutzen. 

Die Fläche ist 1-2 Mal jährlich, frühestens ab dem 01.07. zu mähen. Das Mahdgut ist 

abzutransportieren. Grundsätzlich ist alternativ zur Mahd auch eine extensive 

Beweidung möglich. Zulässig ist eine extensive Beweidung vom 01.05. bis 31.10. mit 

max. 2 Tieren /ha. Besteht die Gefahr von Trittschäden, ist die Tierzahl zu reduzieren. 

1 Tier entspricht 1 Rind oder 3 Mutterschafen mit den dazugehörigen Lämmern. 
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Pflegeumbrüche, Walzen, Abschleppen, Striegeln, Nachsaatmaßnahmen und der 

Einsatz von Pflanzenschutz- (Insektizide, Fungizide, Herbizide u.ä.) und Düngemitteln 

(mineralischer, chemisch-synthetischer und organischer Dünger einschl. Gülle oder 

Klärschlamm) sind ganzjährig unzulässig. 

Im Bereich des Geltungsbereiches sind vier Haufwerke aus Totholz und sofern innerhalb 

des Geltungsbereichs vorhanden, Lesesteinen anzulegen. Die Haufen sind südexponiert 

anzulegen, so dass eine regelmäßige Sonnenscheindauer erreicht wird. Eine 

überdurchschnittliche Beschattung ist zu vermeiden. Im Bereich der 

Metallkonstruktionen sind Nistkästen anzubringen. 

5.3.2 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB) 

Die festgesetzten Flächen dienen als „Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“. Die Flächen sind als extensives 
Grünland zu entwickeln und mit gebietsheimischer Regiosaat aus dem 

Ursprungsgebiet 3 (Nordostdeutsches Tiefland) mit mindestens 20 % Kräuteranteil 

einzusäen. Um sicherzustellen, dass eine an die Bodenverhältnisse angepasste 

Regiosaatmischung verwendet wird, wird zuvor eine Beratung der einschlägigen Firmen 

zu Regiosaatgut empfohlen. Der Deutsche Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL), 

Kiel, und der Runde Tisch Naturschutz Nordfriesland e.V., Bredstedt, sind ebenfalls 

beratend tätig.  

Die Fläche ist 1-2 Mal jährlich, frühestens ab dem 01.07. zu mähen. Das Mahdgut ist 

abzutransportieren. Grundsätzlich ist alternativ zur Mahd auch eine extensive 

Beweidung möglich. Zulässig ist eine extensive Beweidung vom 01.05. bis 31.10. mit 

max. 2 Tieren /ha. Besteht die Gefahr von Trittschäden, ist die Tierzahl zu reduzieren. 

1 Tier entspricht 1 Rind oder 3 Mutterschafen mit den dazugehörigen Lämmern. 

Die Abreinigung der Solarmodule darf nur trocken oder mit klarem Wasser, jeweils ohne 

Einsatz von chemischen Reinigungsmitteln erfolgen. Jedwedes Vorhaben mit 

abweichenden Reinigungsverfahren ist der unteren Wasserbehörde des Kreises Plön 

mindestens vier Wochen im Voraus zur Prüfung und Zulassung anzuzeigen. 

Folgende weitere Maßnahmen sind auf den Maßnahmenflächen unzulässig:  

- Hochbauten jeglicher Art (ausgenommen Zäune gem. Festsetzung Kap. 5.2.3 

(Festsetzung zu Einfriedung) und Bodenversiegelungen. 

- Pflegeumbrüche, Walzen, Abschleppen, Striegeln, Nachsaatmaßnahmen 

- Einsatz von Pflanzenschutz- (Insektizide, Fungizide, Herbizide u.ä.) Das 

- Einsatz von Düngemittel (mineralischer, chemisch-synthetischer und organischer 

Dünger einschl. Gülle oder Klärschlamm)  

- Lagern von Baumaterial, Erde oder Schnittgut (auch kurzfristig) auf dem 

Knickwall oder dem Schutzstreifen  

- ackerbauliche Nutzung oder die Nutzung als Intensivgrünland  

- Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmittel, Einsaat von Kulturpflanzen, 
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- Bodenversiegelung über das vorher definierte Maß hinaus 

- Abgrabungen oder Aufschüttungen 

- Bepflanzung mit nicht heimischen Pflanzen und/oder gärtnerische Nutzung  

5.3.3 Umgrenzung von Schutzobjekten und Schutzobjekte im 
Sinne des Naturschutzrechts (§9 Abs. 6 BauGB) 

Vorhandene gesetzlich geschützte Biotope werden als Schutzobjekt festgesetzt. Dies 

betrifft im Geltungsbereich die Knicks, die gem. § 30 BNatSchG i.V.m. §21 LNatSchG 

geschützt sind.  

Zu den bestehenden und zum Erhalt festgesetzten Knicks im Geltungsbereich wird ein 

Schutzabstand ab Knickfuß von 3,00 m festgesetzt. 

In den Bereichen südlich der Teilgebiete sind Eingrünungen in Form von Knicks 

anzulegen. Südlich des Teilgebietes 1 ist ein Knick von 200 m Länge und südlich des 

Teilgebietes 2 ein Knick von 160 m Länge anzupflanzen. 

Eine Knickanpflanzung soll dem Sichtschutz und der Eingrünung der Anlage dienen. 

Daher ist südlich des Teilgebietes 1 ein Knick von 200 m Länge und südlich des 

Teilgebietes 2 ein Knick von 160 m Länge anzupflanzen.  

Die Knickneuanlage südlich der Anlagenfläche wird in der Planzeichnung für die 

Aufstellung des vorhabenbezogenen B-Plans Nr. 1.1 festgesetzt. 

Eine Knickneuanlage trägt zur Strukturanreicherung bei und steigert den 

naturschutzfachlichen Wert der Flächen. Nach einer Entwicklungszeit dient er künftig als 

Lebensstätte für gehölzbewohnende Arten. Zudem dient die Gehölzvegetation als 

Sichtschutz für die Anwohner und Erholungssuchende.  

- Der Erdwall ist mit den folgenden Maßen anzulegen: Höhe: 1,50 m; Breite d. 

Wallfußes: 3,00 m; Breite der Wallkrone: 1,10 m. Die Pflanzung ist mindestens 

2-reihig anzulegen.  

- Sträucher sind mit Ballen (3 x verpflanzt), 4-5 triebig, 100-125 cm, Pflanzabstand 

von 0,80 m zu setzen.   

- Bäume sind in der Qualität 2x verpflanzt, 16-18 cm Stammumfang und im 

Pflanzabstand von rd. 15 m untereinander zu pflanzen. 

Die Gehölzpflanzungen sind gegen Verbiss von Weide- oder Wildtieren zu schützen. 

Soweit die Anpflanzungen im Bestand gesichert sind, ist frühestens nach 3 Jahren und 

spätestens nach 10 Jahren nach Pflanzung der Schutzzaun zu entfernen. Gehölze sind 

bei Abgang in Größe und Qualität zu ersetzen. Das Verhältnis zwischen Bäumen und 

Sträuchern hat 1:3 zu betragen.   

Bei der Pflanzung der Sträucher für die Randeingrünung ist zwingend gebietsheimisches 

Gehölzmaterial zu verwenden. Für die Bepflanzung geeignete Gehölzarten ergeben sich 

aus Anlage C der Durchführungsbestimmungen zum Knickschutz (MELUR-SH 2017). 

Auf eine allzu vielfältige Gehölzmischung ist dabei möglichst zu verzichten. Anhalt für 

die Zusammenstellung der Gehölzarten geben dabei die Knicks der Umgebung. 
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Damit Gehölze besser anwachsen, sollten die Pflanzflächen durch geeignete 

Maßnahmen vor Austrocknung geschützt werden. Ein Abdecken mit dunghaltigem Stroh 

oder anderen nährstoffhaltigen Materialien ist zu unterlassen. 

Laut dem § 39 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind schonende Form- und 

Pflegeschnitte erlaubt, um das Wachstum von Pflanzen zu kontrollieren. Diese Schnitte 

dürfen sich auf den diesjährigen Zuwachs beschränken und keine Tiere stören. Ein 

radikaler Rückschnitt oder das Entfernen der Hecke ist nur in der Zeit von Oktober bis 

Februar erlaubt, um Vögel beim Brüten nicht zu stören. Dabei ist auf eine möglichst 

schonende Pflege zu achten. Es ist also sinnvoll, abschnittsweise und selektiv 

vorzugehen, um unterschiedliche Altersstufen zu erhalten und eventuell langsam 

wachsende Arten durch selteneren Schnitt gezielt zu fördern. Ebenso wie die getätigte 

Randeingrünung sind auch die vorhandenen Gehölzstukturen mit ihren wertvollen 

Bäumen und Sträuchern zu erhalten und fachgerecht zu pflegen. 

Zu dem neu anzulegenden Knicks ist ein Schutzabstand ab Knickfuß von 3,00 m 

einzuhalten.  Zum Schutz gegen mechanische Schäden durch Geräte, Fahrzeuge und 

sonstige Bauvorgänge sind im dem Schutzbereich Bau-, Fahr- und 

Lagertätigkeit untersagt.  

Erhaltenswerte Bäume werden mit einer zeichnerischen Darstellung gesichert.  

6 Ver- und Entsorgung 

6.1 Wasser- und Abwasserversorgung / Niederschlagswasser 

Eine Wasserversorgung ist nicht geplant, Abwasser fällt nicht an. 

Das anfallende Niederschlagswasser kann wie bisher auf der Fläche selbst versickern. 

Die Neigung der Module ermöglicht ein Ablaufen des Niederschlagswassers und durch 

den Reihenabstand auch das Versickern des Niederschlagswassers. Eine Festsetzung 

zu besonderen Maßnahmen oder Bereitstellung von Sickerbecken oder 

Regenauffangbecken erfolgt nicht. 

6.2 Stromversorgung / Telekommunikation 

Die Stromversorgung ist durch den örtlichen Stromversorger gesichert. Eine 

Einspeisemöglichkeit wird durch den zuständigen Netzbetreiber gewährleistet. Der 

endgültige Netzeinspeisungpunkt richtet sich nach der Abstimmung über die technische 

Umsetzbarkeit des Netzbetreibers. 

Betreiber von Photovoltaikanlagen sind nach der Marktstammdatenregisterverordnung 

(MaStRV) unter anderem verpflichtet, Standort und Leistung dieser Anlagen der 

Bundesnetzagentur zu melden. Die Registrierung von Photovoltaikanlagen erfolgt über 

das Webportal des Marktstammdatenregisters (MaStR) der Bundesnetzagentur. Damit 

die Zahlungen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz oder dem Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz ohne Abzüge ausbezahlt werden können, müssen die in der 

Verordnung vorgegebenen Fristen für die Registrierung beachtet werden. Ansonsten 
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besteht kein Anspruch auf eine Auszahlung. Erfolgt dennoch eine Beteiligung der 

Bundesnetzagentur muss die o. g. Meldung unabhängig davon zusätzlich erfolgen. 

6.3 Sonstige Leitungen 

Alle sonstigen Leitungen sind unterirdisch zu verlegen. 

Werden bei der Verlegung von Leitungen Eigentumsansprüche Dritter oder nach 

anderen Rechtsverordnungen geschützte Objekte (Knicks, Gewässer u.a.) berührt, ist 

vorher mit den entsprechenden Eigentümern oder Behörden Kontakt herzustellen. Ggf. 

sind hierfür Genehmigungen einzuholen. 

6.4 Abfälle 

Eine regelmäßige Abfallentsorgung des Plangebietes ist nicht erforderlich, da beim 

Betrieb der PV-FFA keine Abfälle anfallen. 

6.5 Brandschutz 

Zur Sicherstellung von Löschmaßnahmen ist daher eine Mindestlöschwassermenge von 

3.000 Liter vor Ort einsatzbereit vorzuhalten. Ein Löschbereich ist nicht festgelegt und 

erscheint aus brandschutztechnischer Sicht aufgrund der fehlenden Gefährdung von 

Leib und Leben sowie des geringen Risikos der Brandausbreitung auch nicht geboten. 

Entlang entlang der Straße „Im Sande“ befindet sich in einer Entfernung von ca. 350 m 

eine Löschwasserentnahmestelle am Stocksee. Auf den Teilbereichen 1 und 2 wird 

zusätzlich jeweils ein Löschwasserkissen mit einem entsprechenden Entnahmerohr und 

einer Stellfläche für die Fahrzeuge angelegt. Die Löschwasserkissen sind über die 

Torzufahrt zur PV-Fläche, bzw. dauerhafte Schotterwege, Breite: min. 3,0 m, erreichbar. 

(Standort: roter Pfeil, vgl. Abbildung 14). Je Löschwasserkissen können 24 m³/h 

Löschwasser über 2 Stunden bereitgestellt werden, dafür besitzt jedes 

Löschwasserkissen ein Fassungsvermögen von 60 m³ (greentech invest 11 GmbH & 

Co.KG 2025). 
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Abbildung 14: Modulbelegungsplan und Lage der Löschwasserkissen aus dem 
Brandschutzkonzept Nehmten (greentech invest 11 GmbH & Co.KG 2025). 

Die Pfeile zeigen die Lage der Löschwasserkissen 

 



Ver- und Entsorgung 

GFN mbH (23-162) 18.06.2025: Gemeinde Nehmten: Aufstellung vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1.1 30  

Weiterhin verfügt die Gemeinde, sowie die Nachbargemeinden über ausreichende 

Kapazitäten an Tankfahrzeugen (greentech invest 11 GmbH & Co.KG 2025). Im Falle 

eines Brandereignisses sollen die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen des 

Feuers auf externe Vegetation oder sonstige Flächen verhindern. 

 

Nach dem Brandschutzkonzept und in Abstimmung mit der örtlichen Feuerwehr, kann 

die Löschwasserversorgung für die Freiflächen – Photovoltaik -Anlage so als dauerhaft 

ausreichend angesehen werden. Mit Umsetzung der Maßnahmen bestehen keine 

Bedenken hinsichtlich der Löschwasserversorgung (greentech invest 11 GmbH & Co.KG 

2025) 

 

Flächen für die Feuerwehr: 

Die Zuwegungen (befahrbare Flächen) verfügen über die erforderliche Belastbarkeit 

sowie über die erforderlichen Breiten. Die Anlagenteile sind nur einseitig erreichbar / 

zugänglich. Aufgrund der geringen Ausdehnung der jeweiligen Anlagenteile bestehen 

keine Bedenken hinsichtlich der Erreichbarkeit / Zugänglichkeit. Eine 

Feuerwehrumfahrung ist für die Freiflächen - Photovoltaik - Anlage bzw. für die jeweiligen 

Teilgebiete nicht erforderlich. Die Öffnung der Toranlagen erfolgt über eine 

Schließanlage. Die Freigabe der Schließung ist mit der zuständigen 

Brandschutzdienststelle abzustimmen. Die Toranlagen sind ständig freizuhalten. Darauf 

ist dauerhaft und leicht erkennbar hinzuweisen. Im Bedarfsfall können weitere Zugänge 

auf das Gelände dahingehend realisiert werden, dass durch die Feuerwehr die 

Zaunanlage in entsprechend erforderlicher Größe aufgeschnitten wird (greentech invest 

11 GmbH & Co.KG 2025). 

 

Unterweisung: 

Die zuständige / örtliche Feuerwehr wird durch den Betreiber vor Inbetriebnahme der 

Anlage eingewiesen (greentech invest 11 GmbH & Co.KG 2025). 

 

Feuerwehrplan: 

Für das Bauvorhaben ist aus bauordnungsrechtlicher Sicht kein Feuerwehrplan nach 

DIN 14095 erforderlich. Soweit aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich, sind 

im Einvernehmen mit der zuständigen Brandschutzdienststelle auf Verlangen ein 

Feuerwehrplan anzufertigen und der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

Sofern ein Feuerwehrplan notwendig wird, ist dieser 

- DIN 14095 entsprechend auszuarbeiten. 

- der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen. 

- in Abständen von höchstens zwei Jahren auf Vollständigkeit zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu aktualisieren (greentech invest 11 GmbH & Co.KG o. J.). 
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7 Abwägung mit öffentlichen Belangen 

7.1 Bauliche Nutzungen und Siedlungsentwicklung 

Rund 600 m westlich des Geltungsbereiches befindet sich die Ortschaft Stocksee.  

Bei ehemaligen Abbaugebieten (Kiesabbau, Tagebau) sind bestehende 

genehmigungsrechtliche Auflagen und Regelungen hinsichtlich deren Nachnutzung zu 

beachten.  

7.2 Gebot der Rücksichtnahme, Abstände zu Bebauungen 

Die nächstgelegenen Wohnbebauungen in rd. 400 m befinden sich südöstlich des 

Geltungsbereichs an der Straße „Im Sande“. Die Ortschaft Stocksee liegt rd. 600 m 
westlich der Planung.  

Der von Stocksee nach Nehmten verlaufende Weg im Geltungsbereich ist Teil eines 

Rundweges um den Stocksee und damit Verbindung zwischen den Gemeinden. Der 

Weg wird von Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden, aber auch von 

Touristen für Spaziergänge und Radtouren genutzt und stellt damit eine wichtige 

touristische Verbindung zwischen den Gemeinden dar. Um den Charakter der 

landschaftsgebundenen Erholungseignungen möglichst zu erhalten, wird die Fläche 

südlich des teilversiegelten Weges angrenzend an den Stocksee von Solar-

Freiflächenanlagen freigehalten und für Ausgleichs- und Entwicklungsmaßnahmen 

herangezogen und gestaltet (vgl. Kap. 10.6).  

Nördlich des teilversiegelten Weges wird zur Unterbindung der Sicht auf die 

Photovoltaikmodule eine Knickneuanlage als Umgrenzung von Schutzgebieten und 

Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts festgesetzt. Die Festsetzung findet sich 

in Kapitel 5. 

7.3 Verkehrswege 

Östlich des Geltungsbereiches verläuft die Straße „Im Sande“. Der Geltungsbereich wird 

über den teilversiegelten Verkehrsweg aus Richtung Westen erschlossen.  

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen, die sich auf den öffentlichen Verkehr 

beziehen, sind einzelfallbezogen unter Einbezug der unteren Straßenverkehrsbehörde 

zu erfolgen. 

Sollten aufgrund des Schwerlastverkehrs Verbreiterungen von Einmündungen von 

Gemeindestraßen und Zufahrten in Straßen des überörtlichen Verkehrs erforderlich 

werden, dürfen diese Arbeiten nur im Einvernehmen mit dem LBV S-H erfolgen.  

Für das Vorhaben wurde ein Blendgutachten erstellt (vgl. Kap. 10.3.2 (Auswirkungen 

durch Blendwirkungen)). Nach dem Gutachten trifft beim Fahren auf der Straße „Im 
Sande“ tritt keine Kraftfahrerblendung auf. 
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7.4 Emissionen und Immissionen 

Der Bau und Betrieb von Solar-Freiflächenanlagen führt zu Lichtimmissionen, 

Geräuschemissionen an den Trafostationen sowie temporären Immissionen während 

der Bauarbeiten.  

Für das Vorhaben wurde ein Blendgutachten erstellt (vgl. Kap. 10.3.2 (Auswirkungen 

durch Blendwirkungen)). 

7.5 Belange des Denkmalschutzes 

Innerhalb des Geltungsbereiches befinden sich keine Denkmäler. Im 2 km-Umkreis um 

den Geltungsbereich liegen mehrere Denkmäler, die in die Denkmalliste des Kreises 

Plön eingetragen sind. 

Rd. 400 m südöstlich der Planung an der Straße „Im Sande“ befinden sich die 

Baudenkmäler „ehemaliges Witwenhaus, Kate, Stallgebäude, Doppelkate, ehemaliger 

Krug und ehemalige Gutsschmiede“.  

In der Ortschaft Nehmten und den angrenzenden Bereichen stehen die Baudenkmäler 

„Wohnkate, westlicher Tor-Flankenbau, Kuhhaus, Meierei-Wirtschaftsgebäude, 

Scheune, Kutschhaus, Herrenhaus, alte Försterei, Palmenhaus mit Hoftor, 

Nebengebäude, Tor-Flankenbau und Hofplatz“ sowie die Gartendenkmäler 

„Zufahrtsallee (Linden), Wasserallee (Kastanien), zwei Lindenreihen, Gutspark und die 

Doppelallee“ in mehr als 1,7 km zu dem Geltungsbereich.  

Innerhalb der Ortschaft Stocksee (Kreis Segeberg) liegt das Gutshaus in rd. 1,6 km 

Entfernung zu dem Geltungsbereich.  

Bei Hornsmühlen in der Gemeinde Seedorf (Kreis Segeberg) stehen die Baudenkmäler 

„Wohnhaus der ehemaligen Papiermühle“ und „Brücke mit Mühlenwehr“ in rd. 1,9 km 

Entfernung.  

Der Geltungsbereich befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet, in dem 

Grabhügel, Hünengräber und Langbetten zu erwarten sind. Bei den Flächen handelt es 

sich größtenteils um ehemalige Kiesabbauflächen, die im Anschluss an den Abbau 

aufgeschüttet wurden. Die Modulständer werden nur wenige Meter in den Boden 

eingearbeitet. Folgend sind keine oder nur randlich Bodenfunde mit archäologischem 

Interesse zu erwarten. 

Südlich des teilversiegelten Verkehrswegs im Geltungsbereich ist keine ehemalige 

Kiesabbaufläche. Diese Fläche wird für den Ausgleich entwickelt (). 

In den umliegenden Wäldern befinden sich mehrere Hügelgräber. Im 

Flächennutzungsplan der Gemeinde Nehmten (Schleswig-Holsteinische 

Landgesellschaft mbH 1978) sind innerhalb des Geltungsbereiches vorgeschichtliche 

Bodendenkmale verzeichnet (vgl. Kap. 3.1.4). 

Das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein (AL SH) stimmt der vorliegenden 

Planung unter folgenden Auflagen zu: 

• Das AL SH ist frühzeitig an der konkreten Ausführungsplanung der geplanten 

Maßnahmen im südlichen Bereich des Geltungsbereiches (Flurstücke: 
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10/1(Teilbereich südlich Flurstück 45), 21/1, 24, 25) zu beteiligen, um prüfen zu 

können, ob zureichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass im Verlauf der 

weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird und ob ggf. gem. § 14 

DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich sind. 

• Sollten archäologischen Untersuchungen erforderlich sein, müssen die 

Planflächen vor dem Beginn von Erdarbeiten in Bereichen, wo tiefere 

Bodeneingriffe (ca. 30 cm Tiefe oder mehr) oder der Abtrag von Mutterboden 

durchgeführt werden sollen (z.B. für Kabelgräben, Konverterstationen, 

Wegetrassen, temporäre Eingriffe für Lagerplätze, Baucontainer, Baustraßen 

u.ä.), durch das Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein untersucht und 

vorhandene Denkmale geborgen und dokumentiert werden. 

• Darüber hinaus ist auf den gesamten überplanten Flächen grundsätzlich auf eine 

möglichst eingriffsarme Bauweise (z.B. keine Planierarbeiten) und während des 

Baus nach Möglichkeit auf das Einhalten fester Fahrgassen zu achten, um die 

Bodenbelastung so gering wie möglich zu halten. 

Der Forderung nach einer Eingrünung durch einen Knick an der östlichen Grenze wird 

nicht gefolgt, weil die Sicht in östliche Richtung durch den Wald bereits eingeschränkt 

ist. Eine Anlage zur Einschränkung der Sicht bzw. zum Schutz vor optischer 

Beeinträchtigung wird aufgrund der Lage innerhalb eines Waldes nicht umgesetzt. 

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 

können. Eine Absprache sollte möglichst frühzeitig getroffen werden, damit keine 

Verzögerungen im sich anschließenden Bauablauf entstehen. Die Kosten sind vom 

Verursacher zu tragen.  

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem AL SH in Verbindung 

setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Der zuständige Sachbearbeiter ist in 

der Stellungnahme des AL SH vom 20.02.2024 benannt. 

Für die überplante Fläche liegen zureichende Anhaltspunkte vor, dass im Verlauf der 

weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird. Die Fläche befindet sich im 

Umfeld mehrerer archäologischer Denkmale der Denkmalliste (Grabhügel, aKD-ALSH-

2815-24) und diverser Objekte der Archäologischen Landesaufnahme (u.a. Grabhügel 

und Einzelfunde). Es liegen daher deutliche Hinweise auf ein hohes archäologisches 

Potential dieser Planflächen vor. 

Archäologische Kulturdenkmale können nicht nur Funde, sondern auch dingliche 

Zeugnisse wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen 

Bodenbeschaffenheit sein. 

Mit der Umsetzung dieser Planung sind bedeutende Erdarbeiten zu erwarten. 

Erdarbeiten an diesen Stellen bedürfen gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG SH 2015 der 

Genehmigung des Archäologischen Landesamtes Schleswig-Holstein. 

Bei der Anlagenfläche im Geltungsbereich handelt es sich überwiegend um ehemalige 

Kiesabbauflächen, die im Anschluss an den Abbau aufgeschüttet wurden. Es ist davon 

auszugehen, dass in dem Zuge bereits archäologische Untersuchungen erfolgt sind bzw. 

archäologische Funde bereits erfasst wurden. 
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Nach Abwägung der Belange des Verursachers mit denen des Denkmalschutzes stehen 

aus Sicht des AL SH an dieser Stelle keine Gründe des Denkmalschutzes einer 

Genehmigung entgegen. Sie ist daher gem. § 13 Abs. 2 DSchG SH zu erteilen.  

Die Genehmigung wird mit Auflagen in Form von archäologischen Untersuchungen gem. 

§ 13 Abs. 4 DSchG SH versehen, um die Beeinträchtigungen von Denkmalen zu 

minimieren. Das Denkmal kann der Nachwelt zumindest als wissenschaftlich 

auswertbarer Datenbestand aus Dokumentation, Funden und Proben in Sinne eines 

schonenden und werterhaltenen Umgangs mit Kulturgütern (gem. §1 Abs. 1 DSchG SH) 

und im Sinne des Dokumentationsauftrags der Denkmalpflege (gem. §1 Abs. 2 DSchG 

SH) erhalten bleiben.  

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über 

die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht 

ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer 

des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die 

Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt 

haben. Die Mitteilung einer oder eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Die 

Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und die Fundstätte in unverändertem Zustand 

zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten 

geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf von vier Wochen 

seit der Mitteilung.  

 

Abbildung 15: Auszug aus der Stellungnahme von dem Archäologischen Landesamt SH vom 
20.02.2024) 
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7.6 Freileitungen 

Um Umfeld befinden sich mehrere 110 kV-Freileitungen. Die Freileitungen verlaufen rd. 

5 km südöstlich, rd. 5,6 km nördlich und rd. 9 km westlich zur Planung.  

7.7 Belange der zivilen Luftfahrt 

Belange der zivilen Luftfahrt werden von Solar-Freiflächenanlagen i.d.R. nicht berührt.  

7.8 Militärische Belange 

Gemäß Teilfortschreibung der Regionalpläne zum Sachthema Wind (Beschluss 2020) 

sind keine militärischen Belange für diesen Bereich vorhanden. 

7.9 Richtfunkstrecken 

Die Darstellung von Trassenverläufen in Flächennutzungsplänen dient als mögliche 

Maßnahme zur vorsorglichen Störvermeidung und ist nicht zwingend vorgeschrieben, 

bzw. unter der Berücksichtigung der hohen Anzahl neu hinzukommender 

Richtfunkstrecken regional auch kaum umsetzbar. Die Abbildung der Richtfunkstrecken 

ist nur mit der Genehmigung der Betreiber möglich.  

Nach den Kriterien zur Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind 

(2020) ist keine Richtfunkstrecke für diesen Bereich vorhanden.  

Beeinflussungen von Richtfunkstrecken, Radaren und Funkmessstellen der 

Bundesnetzagentur durch neue Bauwerke mit Bauhöhen unter 20 m sind nicht sehr 

wahrscheinlich. Die o. g. Planung sieht keine Bauhöhen von über 20 m vor. 

Entsprechende Untersuchungen zu Planverfahren mit geringer Bauhöhe sind daher 

nicht erforderlich. Da die Belange des Richtfunks u. a. durch die Planung nicht berührt 

werden, erfolgt seitens der Bundesnetzagentur keine weitere Bewertung. 

Photovoltaikanlagen können den Empfang nahgelegener Funkmessstellen der 

Bundesnetzagentur beeinträchtigen. Für Bauplanungen von Photovoltaikanlagen ab 

einer Fläche von ca. 200 m², die sich in Nachbarschaft zu Funkmessstellen der 

Bundesnetzagentur befinden, wird daher eine frühzeitige Beteiligung der 

Bundesnetzagentur als Träger öffentlicher Belange empfohlen. 

Es sind keine Funkmessstandorte der BNetzA betroffen. 

7.10 Naturschutz 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des LSG „Nehmtener Forst und Nehmtener Ufer des 
Großen Plöner Sees und Umgebung“ sowie des Naturparks „Holsteinische Schweiz“. 
Eine unbenannte Verbundachse entlang des nordöstlichen Ufers des Stocksees verläuft 

zum kleinen Teil in dem südlichen Geltungsbereich. Das LSG „Stocksee-Tensfelder Au“ 
grenzt im Südwesten an den Geltungsbereich an. Im 4 km-Umkreis um den 

Geltungsbereich befinden sich die FFH-Gebiete DE 1828-392 „Seen des mittleren 
Schwentinesystems und Umgebung“, DE-1928-351 „Wälder am Stocksee / Tensfelder 
Au / Stocksee“ und das europäische Vogelschutzgebiet DE 1828-491 „Großer Plöner 
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See-Gebiet“ sowie mehrere nationale Schutzgebiete und Biotopverbundsysteme. Eine 

detaillierte Prüfung der möglichen Betroffenheiten durch die Planung erfolgt innerhalb 

des Umweltberichts (Kap. 0). 

Die im Geltungsbereich vorhandene Feldhecken und Knicks sind gemäß § 30 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) gesetzlich geschützte Biotope. Die Biotope sind 

im Plan darzustellen und zu erhalten. Um eine erhebliche Beeinträchtigung durch die 

baulichen Anlagen auszuschließen, wird eine Bauverbotszone von 3 m zum Knickfuß 

bzw. bei ebenerdigen Pflanzungen (z.B. Feldhecke) innerhalb eines Abstandes von 

einem Meter vom Wurzelhals der am Rand der Gehölzstreifen angepflanzten Gehölze 

festgesetzt (vgl. Kap. 5.3.3). 

Zur Steigerung der Artenvielfalt und zur Attraktivitätssteigerung werden kleinräumige 

geeignete Habitatstrukturen auf Dauer des Anlagenbetriebes errichtet.  

Für die Grünlandeinsaat ist Regiosaat aus dem Ursprungsgebiet 3 (Nordostdeutsches 

Tiefland) zu verwenden. Die Grünlandfläche ist extensiv zu bewirtschaften. Es erfolgt 

eine textliche Festsetzung (vgl. Kap. 5). Um sicherzustellen, dass eine an die 

Bodenverhältnisse angepasste Regiosaatmischung verwendet wird, wird zuvor eine 

Beratung der einschlägigen Firmen zu Regiosaatgut empfohlen. Der Deutsche Verband 

für Landschaftspflege e.V. (DVL), Kiel, und der Runde Tisch Naturschutz Nordfriesland 

e.V., Bredstedt, sind ebenfalls beratend tätig. Dem Vorhabenträger wird die Empfehlung 

im Rahmen der Planung übermittelt. 

Details zum Natur- und Artenschutz sind dem Umweltbericht (Kap. 0) zu entnehmen. 

7.11 Wasserrechtliche Belange 

Rd. 100 m südlich des Geltungsbereiches liegt der Stocksee. Weitere größere Seen 

liegen mehr als 1 km nördlich und östlich des Geltungsbereiches (u.a. Großer Plöner 

See, Bischofssee, Vierer See). Lineare Gewässerstrukturen befinden sich ebenfalls in 

mehr als 1 km zu dem Geltungsbereich. Eine direkte Betroffenheit von Still- bzw. 

Fließgewässern ist nicht gegeben.  

7.12 Landwirtschaft  

Das geplante Sondergebiet umfasst überwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzte 

Ackerflächen. Mit der Überbauung durch die Module wird die Produktion 

landwirtschaftlicher Erzeugnisse für die Laufzeit der Anlage ausgesetzt. Dabei sind 

landwirtschaftliche Nutzflächen zunehmend einer hohen Flächennutzungskonkurrenz 

ausgesetzt. Um die landwirtschaftlichen Flächen zu bewahren und langfristig die 

Produktion von Nahrungsmitteln zu gewährleisten, ist ein bewusster Umgang mit 

landwirtschaftlichen Nutzflächen gefordert.  

Für den Vergleich von verschiedenen landwirtschaftlich genutzten Standorten können 

die Acker- bzw. Grünlandzahlen herangezogen werden. Diese Verhältniszahlen geben 

die natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens unter Korrektur von u.a. Klima und 

ausgewählten Landschaftsmerkmalen wieder. Aufgrund dessen sind Flächen, die eine 

geringe Ertragsfähigkeit aufweisen den Flächen vorzuziehen, die von Natur aus eine 

hohe Ertragsfähigkeit vorweisen. 
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Die Ertragsfähigkeit der Flächen im landesweiten Vergleich ist als gering einzustufen. In 

der Umgebung sind auch weitere, große Ackerflächen mit ähnlicher und besserer 

Ertragsfähigkeit für die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse vorhanden 

(Abbildung 16). 

Die Ertragsfähigkeit der Flächen im regionalen Vergleich ist überwiegend als sehr gering 

einzustufen. In der Umgebung sind weitere, große Ackerflächen mit ähnlicher oder 

besserer Ertragsfähigkeit für die Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse vorhanden 

(Abbildung 17). 

Aufgrund der früheren Nutzung als Kiesabbaugebiet sowie der anschließenden 

Rekultivierung und Auffüllung der Flächen handelt es sich um Standorte mit 

eingeschränkter Ertragsfähigkeit. Die durch den Abbau von Kies und Sand verursachten 

Veränderungen haben langfristige Auswirkungen auf natürliche Prozesse, insbesondere 

auf den Wasserhaushalt und die Bodenbeschaffenheit. Die Rekultivierung für 

landwirtschaftliche Zwecke ist mit erheblichem Aufwand verbunden, wobei das 

ursprüngliche Ertragspotenzial häufig nicht vollständig wiederhergestellt werden kann. 

Diese Gegebenheiten spiegeln sich auch in den zuvor genannten Bodenkennwerten 

wider. 

Die landwirtschaftliche Nutzung der Böden führt oftmals zu einer anthropogenen 

Überprägung und folgend zu einer Störung bis hin zum Verlust von natürlichen 

Bodenfunktionen. Die zeitliche Entnahme der Flächen aus der intensiven 

landwirtschaftlichen Produktion kann dazu beitragen, dass sich der Boden ohne 

bodenbearbeitende Tätigkeiten regenerieren kann.  

Bei dem Vergleich von verschiedenen Techniken zur Nutzung erneuerbarer Energien 

zeigen die jeweilige Flächeninanspruchnahmen, dass pro Hektar und Jahr rund 40 mal 

mehr Strom durch Photovoltaik-Neuanlagen erzeugt werden kann als beispielsweise 

beim Maiseinsatz in Biogasanlagen (UBA 2022).  
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7.13 Sonstige Öffentliche Belange 

Bei Erd- und Aufbrucharbeiten bei öffentlichen Wegen und privaten Flächen ist stets mit 

dem Vorhandensein von unterirdisch verlegten Kabeln, Gas-, Wasser- und 

Fernwärmeleitungen, Schutzrohren, Schächten sowie dazugehöriger Bauwerke zu 

rechnen. Arbeiten, die in der Nähe solcher Leitungen vorgenommen werden, können bei 

mangelnder Sorgfalt zu Beschädigungen führen. Diese Beschädigungen können 

Lebensgefahr bedeuten und durch Unterbrechung der Versorgung beträchtliche 

Schäden verursachen. 

Aufgrund der vorliegenden Stellungnahmen wird das Verfahren, welches im Rahmen der 

frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange mit dem 

Anschreiben vom 25.02.2024 zwei Teilgeltungsbereiche umfasst, in separate 

Teilverfahren unterteilt. Der bislang östlich gelegene Teilgeltungsbereich wird in einem 

eigenständigen Verfahren weiter behandelt, um eine vertiefte und differenzierte 

Auseinandersetzung mit den spezifischen Fragestellungen und Herausforderungen zu 

gewährleisten. Diese Maßnahme dient der präziseren Berücksichtigung der 

vorgebrachten Argumente sowie der Erarbeitung angemessener Lösungen. 

Im Bereich des Flurstücks 45 befinden sich hochwertige Telekommunikations-Linien, die 

nicht beschädigt werden dürfen. Im Bereich des Flurstücks 45 sind keine Tiefbauarbeiten 

geplant. Die bauausführenden Tiefbaufirmen/Personen haben sich vor Beginn von 

Baumaßnahmen bei der offiziellen Planauskunft der Deutsche Telekom Technik GmbH 

die aktuellen Bestandspläne anzufordern und sich bei Arbeiten in der Nähe von 

Telekommunikationsanlagen an die einschlägigen Bestimmungen zu halten (z. B. 

Kabelschutzanweisung).  

Abbildung 16: Ertragsfähigkeit des Bodens im 
landesweiten Vergleich 

Abbildung 17: Ertragsfähigkeit des Bodens im 
regionalen Vergleich 
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Die Gemeinde Nehmten liegt in keinem bekannten Bombenabwurfgebiet. Für die 

durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes keine 

Bedenken  

Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig – Holstein das letzte „freie“ 
Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle Wehrmachtseinheiten sich dorthin 

zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich auf und ca. 1,5 Millionen Soldaten gerieten in 

Kriegsgefangenschaft. Das Wissen darüber führte dazu, dass sich die Soldaten überall 

ihrer Waffen, Munition und Ausrüstung entledigten.  

Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder 

Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und starke 

Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines Kampfmittels. Sollten sich 

dennoch während der Erdarbeiten Zufallsfunde von Kampfmitteln (aus dem zweiten 

Weltkrieg: Munition, Waffen oder Ausrüstungsgegenstände) ergeben, sind die Arbeiten 

im unmittelbaren Bereich einzustellen und die nächstgelegene Polizeistation über den 

Fund zu unterrichten. Die Gegenstände dürfen keinesfalls zur Polizeidienststelle 

gebracht werden. Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige 

Gegenstände entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu 

beachten:  

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden  

2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen  

3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert werden an den 

Gegenstand heran zu kommen.  

4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten  

5. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle verbracht werden 

Durch das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein muss im 

weiteren Verfahrensweg zu gegebener Zeit eine örtliche Vorprüfung der Katasterdaten 

durchgeführt werden, damit die Richtigkeitsbescheinigung für den Flächennutzungsplan 

gegeben werden kann.  

Es wird auf den Schutz von Vermessungsmarken nach § 8 sowie auf den Schutz von 

Grenzmarken nach § 18 Abs. 5 aufgrund des Gesetzes über die Landesvermessung und 

das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und Katastergesetz – VermKatG) vom 

12.05.2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 128) hingewiesen. 

In Abstimmung mit dem Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige Landentwicklung 

des Landes Schleswig-Holstein (Untere Forstbehörde Kiel, Plön, NMS; LLUR 335 

(29.10.2024)) wurde das Einvernehmen zur Errichtung der Zaunanlage im 30 m 

Waldabstand (gem. § 24 LWaldG) erteilt, da eine mögliche Gefährdungslage in diesem 

Fall als so gering bewertet wurde, dass diese zu vernachlässigen ist. Der Zaun hat einen 

Abstand von mindestens 26,5 m zum Waldrand einzuhalten.  
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8 Kosten 

Der Gemeinde Nehmten entstehen keine Kosten durch die vorliegende Planung.  

9 Rückbauverpflichtung 

Um die Flächen innerhalb des Geltungsbereichs nach Ende des Betriebes der PV-

Anlage ungestört nachsorgen oder einer anderen Nutzung zuführen zu können, wird 

vorab eine Rückbauverpflichtung vereinbart. Diese soll vertraglich in Form des 

Abschlusses einer Rückbauversicherung durch den Anlagenbetreiber erfolgen. Nach der 

endgültigen Außerbetriebnahme (ca. 25-30 Jahre) wird die PV-Anlage komplett 

rückgebaut und die Freifläche wieder hergestellt. Durch den positiven Marktwert der 

verarbeiteten Materialien (Trägergerüste aus Metall, Weaver aus Silizium etc.) ist ein 

Ausfall der Rückbauverpflichtung nicht relevant. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die 

geplante bauliche Ausführung der Photovoltaik-Freiflächenanlage einen vollständigen 

und schadlosen Rückbau ermöglicht. 
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10 Umweltbericht 

10.1 Ziele des Umweltschutzes 

Gemäß § 2a i.V.m. § 2(4) BauGB sind die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen eines Bauleitplans zu ermitteln und in einem Umweltbericht zu 

beschreiben und zu bewerten, der ein gesonderter Teil der Begründung ist. Der für die 

Abwägung erforderliche Umfang und der Detaillierungsgrad des Umweltberichts sind 

von der Gemeinde für jeden Bauleitplan festzulegen.  

Über die konkreten Ziele der Landschaftsplanung hinaus sind die in § 1a BauGB 

genannten Zielvorgaben zum Umweltschutz einschlägig. Demnach soll mit Grund und 

Boden sparsam und schonend umgegangen werden und die landwirtschaftlich, als Wald 

oder für Wohnzwecke genutzten Flächen nur im notwendigen Umfang umgenutzt 

werden.  

Zudem behalten im Rahmen der Abwägung die in § 1 BNatSchG aufgeführten 

grundsätzlichen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege ihre Gültigkeit. Dies 

umfasst den Schutz bzw. die Pflege  

- der biologischen Vielfalt 

- der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes,  

- der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, 

- der Tier- und Pflanzenwelt einschließlich ihrer Lebensräume sowie 

- der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft. 

10.2 Bestand und Bewertung 

10.2.1 Schutzgut Mensch 

Die nächstgelegenen Wohnbebauungen befinden sich rd. 400 m südöstlich an der 

Straße „Im Sande“. Rd. 600 m westlich des Geltungsbereiches liegt die Ortschaft 

Stocksee.  

Gemäß Wander- und Freizeitkarte ist die Straße „Im Sande“ als regionaler Radweg 
sowie als Wanderwegevorschlag dargestellt. Der Weg im südlichen Geltungsbereich ist 

ein überregionaler Fernradweg sowie ein regionaler Wanderweg (LVermGeo-SH 2018). 

Die Sicht von dem teilversiegelten Weg innerhalb des Geltungsbereiches in Richtung 

Norden zu der PV-Freiflächenanlagen wird durch eine Eingrünung abgeschirmt (vgl. 

Kap. 5.3.3). 

Der von Stocksee nach Nehmten verlaufende Weg im Geltungsbereich ist Teil eines 

Rundweges um den Stocksee und damit Verbindung zwischen den Gemeinden. Der 

Weg wird von Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinden, aber auch von 

Touristen für Spaziergänge und Radtouren genutzt und stellt damit eine wichtige 

touristische Verbindung zwischen den Gemeinden dar.  

Solar-Freiflächenanlagen ab einer Größe von 4 ha werden gemäß dem LEP als 

raumbedeutsam eingestuft, wobei nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch 
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kleinere Anlagen je nach Ausstattung der Landschaft oder dem Umfeld ebenfalls als 

raumbedeutsam eingestuft werden können (MILIG-SH 2021). Raumbedeutsame Solar-

Freiflächenanlagen sollen möglichst freiraumschonend sowie raum- und 

landschaftsverträglich entwickelt und dabei die Inanspruchnahme von bisher 

unbelasteten Landschaftsteilen vermieden werden. Außerdem ist bei der Entwicklung 

von Solar-Freiflächenanlagen längere bandartige Strukturen zu vermeiden. Einzelne und 

benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlänge von 1.000 Metern nicht überschreiten. 

Der Geltungsbereich liegt abseits der zentralen Tourismuspunkte und werden bereits 

durch die umliegenden Wälder und linearen Gehölzstrukturen eingegrünt. Aus diesen 

Gründen ist eine bessere Verträglichkeit der raumbedeutsamen Freiflächenanlage 

gegeben als bei vergleichsweise kleinere Anlagen, die in einer weit offenen Landschaft 

bestehen.  

Es ist von einer grundsätzlichen Bedeutung der alltagsbezogenen Naherholung 

auszugehen.  

10.2.2 Schutzgut Pflanzen (Biotoptypen) 

Methodik 
Am 20.11.2023 wurden eine flächendeckende Biotop- und Nutzungstypenkartierung 

sowie eine Kartierung der gesetzlich geschützten Biotope im Umkreis von ca. 70 m um 

den geplanten Eingriff durchgeführt (= Untersuchungsraum). Die Abgrenzung der 

Biotoptypen erfolgt nach der Standardliste der Biotoptypen Schleswig-Holsteins (LfU 

2023). Die naturschutzfachliche Einstufung erfolgt in Anlehnung an die Wertstufen des 

„Orientierungsrahmens für Straßenbau“ (LBV-SH 2004). Der Wert stellt dabei eine 

Einstufung des jeweiligen Biotoptyps hinsichtlich seiner Wertigkeit und Bedeutung für 

den Arten- und Biotopschutz dar. Es werden im Orientierungsrahmen die folgenden 

Wertstufen unterschieden (Tabelle 2): 



Umweltbericht 

GFN mbH (23-162) 18.06.2025: Gemeinde Nehmten: Aufstellung vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1.1 43  

Tabelle 2: Bewertungskriterien für Biotoptypen 

 Bewertung Kriterien 

0 ohne Wert  sehr stark belastete, in der Regel versiegelte Flächen; soweit möglich, sollte 
eine Verbesserung der ökologischen Situation (Entsiegelung) herbeigeführt 
werden 

1 sehr gering  häufige, stark anthropogen beeinflusste Fläche, sehr geringer 
Natürlichkeitsgrad, aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege 
Interesse an Umwandlung in naturnähere Ökosysteme geringerer 
Nutzungsintensität 

2 gering  häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen, als Lebensstätte geringe 
Bedeutung, geringer Natürlichkeitsgrad, hohe Nutzungsintensität, allenthalben 
kurzfristige Neuentstehung, aus der Sicht von Naturschutz und 
Landschaftspflege Interesse an Umwandlung in naturnähere Ökosysteme 
geringerer Nutzungsintensität. 

3 mittel  weitverbreitete, ungefährdete Biotoptypen mit geringer Empfindlichkeit, relativ 
rasch regenerierbar, als Lebensstätte mittlere Bedeutung, kaum gefährdete 
Arten, mittlerer bis geringer Natürlichkeitsgrad, mäßige bis hohe 
Nutzungsintensität, aus der Sicht des Arten- und Biotopschutzes Entwicklung 
zu höherwertigen Biotoptypen anstreben, wenigstens aber Bestandssicherung 
garantieren. 

4 hoch  mäßig gefährdete, zurückgehende Biotoptypen mit mittlerer Empfindlichkeit, 
lange bis mittlere Regenerationszeiten, bedeutungsvoll als Lebensstätte für 
viele, teilweise gefährdete Arten, hoher bis mittlerer Natürlichkeitsgrad, mäßige 
bis geringe Nutzungsintensität, nur bedingt ersetzbar, möglichst erhalten oder 
verbessern. 

5 sehr hoch  stark gefährdete und im Bestand rückläufige Biotoptypen mit hoher 
Empfindlichkeit und zum Teil sehr langer Regenerationszeit, Lebensstätte für 
zahlreiche seltene und gefährdete Arten, meist hoher Natürlichkeitsgrad und 
extensive oder keine Nutzung, kaum oder gar nicht ersetzbar/ausgleichbar, 
unbedingt erhaltenswürdig 

Zusätzlich erfolgt die Angabe des jeweiligen Schutzstatus nach § 30 BNatSchG i.V. mit 

§ 21 LNatSchG sowie des Lebensraumtyps entspr. Anhang I der FFH-Richtlinie (LRT). 

Bestand und Bewertung  
Der Untersuchungsraum wird größtenteils von intensiv bewirtschafteten Ackerflächen 

(AAy, s. Abbildung 18) geprägt. An den Ackerrändern und innerhalb der Fläche kommen 

verschiedene Gehölze in Form von Gebüschen (HBy), Feldgehölzen aus heimischen 

Laubgehölzen (HGy), geschützte typische Feldhecken (HFy) und sonstiges heimisches 

Laubgehölz (HEy) vor. Im Westen dienen durchwachsene Knicks (HWb, nach § 30 

BNatSchG geschütztes Biotop, s. Abbildung 18) und eine typische Feldhecke (HFy, nach 

§ 30 BNatSchG geschütztes Biotop) als Parzellenbegrenzung. Im Westen des UG sind 

von einem ehemaligen Knick nur noch die Überhälter übrig, die als Einzelbäume (HEy, 

s. Abbildung 19) die Landschaft auflockern. 

Der Untersuchungsraum wird zudem von verschiedenen Waldbiotopen geprägt. Die 

Waldkomplexe bestehen insbesondere aus sonstigem Laubwald auf bodensauren 

Standorten (WLy, FFH-LRT 9110), Nadelholzforst (WFn) und sonstigem Laubwald auf 

reichen Böden (WMy). Kleinflächig kommt außerdem sonstiger Pionierwald (WPy) und 

entwässerter Feuchtwald mit Erlen und Eschen (WTe) vor. Bei dem Nadelholzforst im 

Osten des Untersuchungsraums handelt es sich um einem lückigen Bestand aus 

Nadelgehölzen. Eine Ruderalflur kommt an dem Ackerrändern in Form von 

Staudenfluren trockener Standorte (RHt) vor.  

Der Untersuchungsraum ist durch einen teilversiegelten (SVt) Weg erschlossen.  
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Abbildung 18: Intensive Ackerfläche mit Maisstoppeln vor einem durchwachsenen Knick 

 

 

Abbildung 19: Die Überhälter eines ehemaligen Knicks 

 

Insgesamt wurden folgende Biotoptypen unterschieden: 

Tabelle 3: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet  

Code Biotoptyp § Wertstufe 

AAy Intensivacker - 1 

HBy Sonstiges Gebüsch - 3-4 
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HEy Einzelbaum - 3 

HFy Typische Feldhecke § 2-3 

HWb Durchgewachsener Knick § 2-3 

RHt Staudenfluren trockener Standorte - 3-4 

SVt Teilversiegelte Verkehrsfäche  - 0 

WFn Nadelholzforst - 2-3 

WLy* Sonstiger Laubwald auf bodensauren Standorten - 4-5 

WMy* Sonstiger Laubwald auf reichen Böden - 3-4 

WPy Sonstiger Pionierwald - 3 

WTe Entwässerter Feuchtwald mit Erlen und Eschen - 4 

Code = gem. Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-

Holstein (LfU 2023), § / LRT = Biotopschutz nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG, 

Lebensraumtypen (LRT) aus Anhang I der FFH-Richtlinie, naturschutzfachliche Wertstufe nach 

dem Orientierungsrahmen Straßenbau (OR-Wert) sowie jeweilige Fläche [m²]. * = FFH-LRT 

 

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet durch eine intensive landwirtschaftliche Nutzung 

geprägt. Die vorhandenen Knicks sowie die Waldstrukturen werten das Gebiet jedoch 

auf. 

Die Bedeutung des Geltungsbereiches für Pflanzen ist anhand der vorliegenden 

Biotoptypen überwiegend als gering einzustufen. Es liegen vor allem intensiv 

landwirtschaftlich genutzte Flächen vor. Die Knicks und Wälder weisen eine höhere 

ökologische Wertigkeit und damit auch Bedeutung als Lebensraum für Pflanzen auf. 
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Abbildung 20: Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet und angrenzenden Bereichen  
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10.2.3 Schutzgut Tiere 

Es wird nachfolgend das Potenzial der Flächen des Geltungsbereiches für die Avifauna 

sowie je nach Betroffenheit von Biotoptypen auch für weitere Arten/-gruppen (z.B. 

Amphibien, Fledermäuse, Haselmaus) anhand der Habitatstrukturen sowie einer 

Datenabfrage bei folgenden Stellen abgeschätzt: 

- Zentrales Artenkataster (ZAK SH) des LfU (Stand August 2024) 

- Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft (OAG) S-H (Stand September 2023) 

In den Auflistungen werden nur Arten berücksichtigt, deren Nachweise in einem Umkreis 

von 3 km um die Planung liegen. Von Brutvögeln werden nur Nachweise dargestellt, die 

im 4 km-Radius um die Planung liegen und nicht älter als 5 Jahre (seit 2019) sind. 

Es wurde an dem geplanten Standort inkl. Pufferbereich im Jahr 2024 eine 

Brutvogelerfassung durchgeführt.  

Für die artenschutzrechtliche Belange wurde ein separater Artenschutzrechtlicher 

Fachbeitrag erstellt (GFN mbH 2025). 

Avifauna 
Die Datenabfrage ergab Nachweise von Brutplätzen der folgenden Arten: 

Groß- und Greifvögel 

Am Großen Plöner See führte die Brut eines Brandgans-Paares (besondere Bedeutung 

SH) zu drei Pulli (rd. 3,0 km entfernt).  

Bei Pehmen südlich des Geltungsbereiches liegen zwei Nachweise von Kranich-Bruten 

in mehr als 1,9 km Entfernung.  

Aus dem Umfeld stammen mehrere Nachweise von Mäusebussard-Bruten ab 1 km 

Entfernung zu dem Geltungsbereich.  

Aus dem Wald nördlich des Geltungsbereiches (rd. 600 m bis 1,7 km entfernt), einem 

Wald südlich des Stocksees (rd. 1,2 km und 1,9 km entfernt) und einem Wald zwischen 

Stocksee und Schmalensee (rd. 3,1 km entfernt) liegen insgesamt zehn Brutnachweise 

von Rotmilanen vor.  

Bruten von Seeadlern stammen aus dem Wald nördöstlich des Geltungsbereiches 

(1,3 km entfernt) und östlich des Stocksees (rd. 1,2 km entfernt).  

Ein Brutnachweis vom Wespenbussard wurde am Großen Plöner See rd. 2,2 km 

nordöstlich des Geltungsbereiches kartiert.  

Brutnachweise von Schleiereulen stammen von der Hornsdorfer Asheide in 3,1 km 

Entfernung und Theenrade in 3,9 km Entfernung.  

Ein Brutnachweis vom Uhu kommt aus einem Wald zwischen den Ortschaften Stocksee 

und Schmalensee in 3,4 km Entfernung.  
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Brutvögel 

Bruten von Blässhühnern stammen aus der Tensfelder Au-Niederung bei Pehmen (rd. 

2,1 km entfernt).  

Am Großen Plöner See brütete ein Eisvogel in mehr als 2,1 km Entfernung östlich des 

Geltungsbereiches.  

Flussseeschwalben brüteten auf kleinen Inseln im Großen Plöner See im mehr als 3 

km Entfernung zu dem Geltungsbereich.  

Stare brüteten am Stocksee in rd. 2 km Entfernung und am Großen Plöner See östlich 

des Geltungsbereiches. 

Brutnachweise vom Grünspechten stammen aus der Nähe der Ortschaft Dersau in rd. 

2,1 km Entfernung.  

Kolkraben brüteten am Ufer des Großen Plöner Sees in mehr als 2,8 km Entfernung.  

Mehrere Brutnachweise von Uferschwalben wurden in Kiesabbaugebieten nordwestlich 

des Geltungsbereiches (rd. 700 m entfernt) und südwestlich der Ortschaft Stocksee (rd. 

2 km entfernt) kartiert.  

Brutnachweise von Nilgänsen stammen von einer Insel im Großen Plöner See in rd. 3,7 

km Entfernung.  

Brutnachweise von mehreren Enten (Reiherenten, Kolbenten, Schnatterenten (<47 

Individuen)) und Möwen (Lachmöwen (<1700 Individuen), Schwarzkopfmöwen (<26 

Individuen), Sturmmöwen (<320 Individuen)) stammen von Inseln aus dem Großen 

Plöner See in mehr als 3,7 km Entfernung.  

Bei Pehmen liegen Nachweise von Rohrweihen-Bruten in rd. 2,1 km Entfernung vor.  

Mehrere Brutnachweise von Neuntötern stammen vom Uferbereich des Großen Plöner 

Sees und Pehmen mehr als 2 km Entfernung.  

 

Brutvogelerfassung 

Es wurde eine Brutvogelerfassung durchgeführt. Die ausführliche Darstellung der 

Methodik und der Ergebnisse befindest sich im ASB (GFN mbH 2025). 

Bei den planungsrelevanten hervozuhebenden Arten handelt es sich um Offenlandarten 

und Gehölzbrüter. Diese naturschutzfachlich bedeutsamen und planungsrelevanten 

Vorkommen werden nachfolgend einzelartbezogen dargestellt: 

• Feldlerche (RL-SH 3, „gefährdet“; RL-D 3, „gefährdet“) Die Feldlerche besiedelt 
offenes Kulturland mit niedriger und lückenhafter Vegetationsdecke. Dies können 

Wiesen und Weiden, aber auch frisch bestellte Äcker sowie junge Ackerbrachen 

sein. In der konventionellen Landwirtschaft erreichen nur noch Flächen mit 

kleinräumiger Anbauvielfalt und Sommerfeldfrüchten hohe Besiedlungsdichten, 

wobei Winterkulturen und Silagewirtschaft auf Grünländern nur gering besiedelt 

sind oder verlassen werden. Die Bestandszahlen sind rückläufig und durch die 

intensive Nutzung der Agrarlandschaft ist ein weiterer Rückgang zu erwarten 

(Koop und Berndt 2014).  
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• Schwarzspecht (streng geschützt nach § 7 BNatSchG) In der Geest und im 
Hügelland haben sich die Verbreitungslücken geschlossen, weshalb diese Art in 

Schleswig-Holstein mittlerweile weit verbreitet ist. Lücken in der Verbreitung 

folgen aus dem Fehlen geeigneter und ausreichend großer Habitate. 

Schwarzspechte haben große Reviere (< 400 ha Fläche) mit vorwiegend 

Althölzer aus Rotbuchen oder Kiefern zur Höhlenanlage. Zur Nahrungssuche 

eignen sich offene, lockere mit Bäumen bestandene Bereiche. In Gegenden mit 

geringen Waldanteil oder kleinen Wäldern nutzen sie mehrere Waldstücke und 

überfliegen die offenen Bereiche. Die Bestandszunahme folgt aus milderen 

Wintern sowie die zunehmende Altersstruktur (Koop und Berndt 2014).  

 

• Star (RL-SH V, „Vorwarnliste“; RL-D 3, „gefährdet“) Der Star gehört zu den Arten 
mit der weitesten Verbreitung. Es gibt nur wenige unbesetzte Gitterfenster auf 

kleinen Halligen oder Dünengebieten. Hohe Stetigkeiten sind in Bereichen mit 

hohem Grünlandanteil sowie in einigen Städten erreicht. Während in der Geest, 

Marsch und im Hamburger Randgebiet die Bestände deutlich zugenommen 

haben, stehen dem starke Abnahmen im Östlichen Hügelland gegenüber. 

Landesweit dürften sich die Zu- und Abnahmen teilweise ausgleichen. Langfristig 

gehört der Star jedoch zu den Arten mit den stärksten Rückgängen der Vogelwelt. 

Dieser Rückgang ist bedingt durch eine anhaltende Monotisierung der 

Landschaft (Koop und Berndt 2014).  

Weitere Brutvogelarten der Gehölzbestände im Gebiet sind Amsel, Buchfink, 

Bachstelze, Blaumeise, Goldammer, Kohlmeise, Klappergrasmücke, Kleiber, 

Misteldrossel, Mönchgrasmücke, Rotkehlchen, Singdrossel, Sommergoldhähnchen, 

Sumpfmeise, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig und Zilpzalp. Das Vorkommen dieser 

Arten konzentriert sich auf die Gehölzstrukturen im Umfeld um den Geltungsbereich. Aus 

pragmatischen Gründen werden einige Bodenbrüter mit zur Gilde gerechnet, da sie stets 

in Kontakt zu Gehölzen oder in Wäldern vorkommen. Diesen Arten unterscheiden sich 

zwar in ihrer Brutbiologie hinsichtlich der Nistplatzwahl, doch sind die baubedingten 

Auswirkungen und die daraus abzuleitenden Vermeidungsmaßnahmen identisch zu 

denen der Gehölzfreibrüter. 

Es sind keine Gehölzeingriffe vorgesehen. Die Artengruppe der Gehölzbrüter wird daher 

nicht in der Konfliktanalyse behandelt. 

Die Bewertung der Bedeutung der Flächen für Brutvögel erfolgt anhand nachfolgender 

Tabelle: 
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Tabelle 4: Bewertungskriterien für Brutvögel im Nahbereich 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 
sehr gering aufgrund fehlender Habitate, Versiegelungen, Vorbelastungen o.ä. für 

Brutvögel strukturell weitgehend ungeeignet 

gering für Brutvögel strukturell mäßig geeignet, aufgrund der Nutzungsintensität, 
Vorbelastungen o.ä. stark eingeschränktes Artenspektrum, geringe 
Siedlungsdichten 

mittel für Brutvögel strukturell geeignet, durchschnittliche Siedlungsdichten 

unvollständiges Artenspektrum mit einzelnen Brutvorkommen von RL 3 
Arten (z.B. Kiebitz, Feldlerche) 

hoch Wiesenvogelbrutgebiete, vorbelastet; andere potenziell hochwertigen 
Gebiete 

bedeutende Brutvorkommen von RL 3 Arten (z.B. Kiebitz, Feldlerche) mit 
erhöhten Siedlungsdichten 

einzelne Brutvorkommen von RL 2 Arten (z.B. Uferschnepfe, Bekassine) 
und/oder besonders anspruchsvollen Arten (z.B. Rotschenkel) und/oder 
Koloniebrütern  

sehr hoch VSch-Gebiete, Wiesenvogelgebiete, typische Ausbildung, 
Vertragsnaturschutzgebiete 

Gewässerkomplexe > 10 ha 

bedeutende Brutvorkommen von RL 2 und RL 1 Arten 

 

Dem Gebiet wird aufgrund der Habitatausstattung (Ackernutzung in dem 

Geltungsbereich, Wald, keine Gewässer, kaum verkehrliche Vorbelastungen) eine 

mittlere Bedeutung für Brutvögel beigemessen. 

 

Rastvögel 

Diese Artengruppe wird im Rahmen einer Potenzialanalyse behandelt, die die 

Beurteilung auf Basis der landschaftlichen Ausstattung und Lage zu Hauptrastgebieten 

/ -zugwegen berücksichtigt. Das Artenspektrum wird einerseits durch die Lage zu 

Schlafgewässern bzw. Leitlinien des Vogelzuges (rd. 19 km östlich und rd. 26 km 

westlich des Geltungsbereiches), die Größe und tatsächliche Verfügbarkeit von Flächen, 

die aktuelle Flächennutzung / Habitateignung und die gegebenen Vorbelastungen sowie 

andererseits durch das artspezifische Meideverhalten der Rastvogelarten bestimmt bzw. 

eingeschränkt (GFN mbH 2025). 

Mit dem Bau von großflächigen Solarfreiflächenanlagen gehen teilweise Raststätten 

verloren.  

Der Geltungsbereich zeichnet sich durch eine landwirtschaftliche Ackernutzung aus, die 

vor allem durch angrenzende Gehölze strukturiert werden. Das Relief ist überwiegend 

wellig. Dadurch bestehen kaum weite Sichtbeziehungen, wie sie für Rastvögel für die 

frühzeitige Prädatorenwahrnehmung erforderlich wären. Größere Gewässer bestehen 

im Umfeld der Planung (u.a. Stocksee: rd. 100 m entfernt; Großer Plöner See: rd. 2 km 

entfernt), werden jedoch durch Wälder von der Planung abgegrenzt (GFN mbH 2025).  

Ein Rastpotenzial besteht innerhalb des Geltungsbereiches v.a. für anpassungsfähige, 

häufige Arten / -gruppen wie Möwen, Ringeltaube, Star und verschiedene 

Kleinvogelarten, wobei nur mit vergleichsweise geringen Abundanzen zu rechnen ist. Es 
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ist mit einem artenarmen und zahlenmäßig geringen Rastgeschehen zu rechnen. 

Wertgebende Rastvogelarten sind im Gebiet überwiegend nicht zu erwarten.  

Im Gebiet ist das Vorkommen verschiedener Limikolenarten wie Kiebitz, 

Goldregenpfeifer u.a. möglich, wobei größere Abundanzen nicht zu erwarten sind (vgl. 

Abbildung 21; gemäß der Datenabfrage liegen die nächsten Nachweise von 

bedeutsamen Rastvorkommen (Goldregenpfeifer) nördlich des Großen Plöner Sees in 

rd. 6 km Entfernung) (GFN mbH 2025). 

Nach der Darstellung des LLUR (2012, Abbildung 22) sind im Bereich des 

Geltungsbereiches Rastvorkommen von Bläss- und Weißwangengans (= Nonnengans) 

möglich. Diese werden, wenn überhaupt, nur in geringer Abundanz zu erwarten, die 

unter den 2 %-Schwellenwerten liegen.3 Gänse präferieren v.a. Grünlandflächen, die im 

weiteren Umfeld am Großen Plöner See in größerer Zahl vorhanden sind. Als 

Rastschwerpunkte werden überwiegend Freiflächen entlang von Seen bevorzugt, 

hingegen ist der weit strukturierte Geltungsbereich zur frühzeitigen 

Prädatorenwahrnehmung geringer geeignet. Besondere Rastschwerpunkte sind 

angesichts der Habitatausstattung auch für diese wertgebenden Arten nicht zu erwarten. 

In der Literatur liegen für den Betrachtungsraum Nachweise von Zwergschwänen vor. 

Die verfügbaren Daten für die Rastverbreitung von Sing- und Zwergschwan im Winter 

zeigt Abbildung 23. Hierbei wird die Konzentration auf die Eider-Treene-Sorge-

Niederung und andere Niederungssysteme bzw. größeren Gewässer deutlich. Im 

Bereich der Planung und in dessen Umfeld sind Nachweise bis mittlere 

Rastansammlungen von nordischen Schwänen zu erwarten (unter den 2 %-

Schwellenwerten). Tatsächliche Rastvorkommen im Vorhabengebiet sind aufgrund der 

Landschaftsstruktur und der geringen Sichtweite für die Wahrnehmung von Prädatoren 

in geringen Zahlen zu erwarten.  

 

Abbildung 21: Ergebnisse der Synchronerfassung des Goldregenpfeifers (links) und des Kiebitzes 
(rechts) am 11./12.10.14  

Quelle: (OAG 2014), Rundschreiben 3/2014, Nov. 2014. Insgesamt wurden etwa 110.000 Exemplare vom 
Goldregenpfeifer und etwa 89.000 Exemplare vom Kiebitz registriert. Pfeil = ungefähre Lage des Geltungsbereiches.  

 

3  Zum Vergleich die 2%-Schwellenwerte: Blässgans 840 Ex., Weißwangengans 3.800 Ex. 
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Abbildung 22: Rastverbreitung der Nonnengans (links) und der Blässgans (rechts) in Schleswig-
Holstein im Winterhalbjahr 2011/2012 

Quelle: (LLUR-SH 2012). Pfeil = ungefähre Lage des Geltungsbereiches. Nonnengans = Weißwangengans.  

 

Abbildung 23: Ergebnisse der Synchronerfassung des Singschwans am 10./11./01.10.2020 
(links) und des Zwergschwans in Schleswig-Holstein im Winter 2020) in Schleswig-
Holstein 

Quelle: (OAGSH 2020) Pfeil = ungefähre Lage des Geltungsbereiches. Nonnengans = Weißwangengans. 

 

Die Bewertung der Flächen in dem Geltungsbereich für Rastvögel erfolgt nach den 

Kriterien der nachfolgenden Tabelle: 
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Tabelle 5: Bewertungskriterien für Rastvogellebensräume 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering 
Potenzialanalyse: Lage abseits von Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / 
Leitlinien des Vogelzuges, aufgrund (weitgehend) fehlender Habitate, 
Vorbelastungen o.ä. unzureichende Habitatausstattung für Rastvögel 

gering 

Potenzialanalyse: Lage abseits von Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / 
Leitlinien des Vogelzuges, durchschnittliche Habitatausstattung, hohe 
Nutzungsintensität oder hohe Strukturdichte (Knicks/Wälder), daher keine 
besondere Attraktionswirkung für wertgebende Rastvogelarten, 
dementsprechend keine bekannten Vorkommen wertgebender 
Rastvogelarten  

mittel 

Potenzialanalyse: Vorhandensein geeigneter Rasthabitate für wertgebende 
Arten im Umfeld von Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / Leitlinien des 
Vogelzuges, aber keine besondere Attraktionswirkung (Agrarlandschaft), 
keine bedeutenden Rastvorkommen wertegebender Arten bekannt 

hoch 

Potenzialanalyse: Prüfbereiche um Rastgebiete von Meeresgänsen und 
Gelbschnabelschwänen bzw. Küstenvorländern oder offenen Niederungen, 
andere Gebiete mit hohem Potenzial für Rastvögel im Umfeld von 
Schlafgewässern / Hauptrastgebieten / Leitlinien des Vogelzuges, 
mindestens bei einzelnen wertgebenden Arten zeitweise hohe 
Rastabundanzen zu erwarten 

sehr hoch 

Potenzialanalyse: VSch-Gebiete mit Erhaltungsgegenstand Rastvögel, 
ausgewiesene Rastgebiete von Meeresgänsen und 
Gelbschnabelschwänen, weitere Hauptrastgebiete (z.B. größere 
binnenländische Niederungen), bedeutende Schlafgewässer und deren 
Umfeld 

 

Der Geltungsbereich ist durch eine intensiv genutzte Ackerbauwirtschaft geprägt, die vor 

allem durch Gehölzstrukturen (v.a. Wälder) strukturiert ist. Größere Rastgewässer und 

bevorzugte Rastgebiete liegen im Umfeld an den Seen (u.a. Stocksee, Großer Plöner 

See), jedoch bestehen kaum weite Sichtbeziehungen, die für Rastvögel für eine 

frühzeitige Prädatorenwahrnehmung von Bedeutung wären. Die Agrarlandschaft setzt 

sich im Westen großflächiger fort, sodass keine besondere Attraktionswirkung der 

Flächen besteht. Im Sinne einer Potenzialabschätzung ist daher insgesamt von einer 

mittleren Bedeutung der Flächen für Rastvögel auszugehen ist. 

 

Zugvögel 

Schleswig-Holstein ist bedingt durch seine Lage zwischen Nord- und Ostsee, zwischen 

Skandinavien und Mitteleuropa sowie durch die Lage am Wattenmeer eine 

„Drehscheibe“ des nord- und mitteleuropäischen Vogelzuges. Ausgehend von den 

unterschiedlichen Herkunftsregionen wird Schleswig-Holstein von den Zugvögeln an 

mehreren Stellen erreicht. Geomorphologische Leitlinien wie Küsten, markante Verläufe 

der Alt- und Jungmoräne, Gewässerläufe (Flüsse, Seenketten) und Niederungen sowie 

starke Winde können aber auch zu einer zeitweisen Modifikation der bei den meisten 

Arten genetisch fixierten Zugrichtung führen. Prägnante Leitlinien haben oftmals eine 

starke Bündelung des Vogelzuges zur Folge, so dass es in diesen Bereichen zu 

deutlichen Zugmassierungen mit einer entsprechend hohen Anzahl an Vögeln kommt. 

Wichtige Beispiele von ausgeprägten Zugkorridoren in Schleswig-Holstein sind vor allem 

die Küstenlinien von Nord- und Ostsee, die Elb- und Eidermündung, die Förden der 

Ostseeküste, die kurze Landverbindung zwischen der Eckernförder Bucht und der 
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Husumer Bucht bzw. der Eidermündung sowie die bekannte „Vogelfluglinie“ von Seeland 
über Fehmarn nach Ostholstein (Koop 2002). 

Gemäß Darstellungen der Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind 

(Dezember 2020, Abbildung 24) liegt der Geltungsbereich außerhalb der Hauptzugwege. 

Östlich des Geltungsbereiches ist eine Hauptachse mit geringer Flughöhe und hohes 

Zugaufkommen in rd. 19 km Entfernung. Westlich des Geltungsbereiches ist eine 

Hauptachse mit größerer Flughöhe und geringerem Flugaufkommen in rd. 26 km 

Entfernung.  

 

Abbildung 24: Hauptachsen des Vogelzugs gemäß Regionalplan (2020) 

 

Da die Bauweise von Photovoltaikanlagen keine höhenwirksamen Strukturen schafft, ist 

nicht von einer Bedeutung der überplanten Flächen an sich für den Vogelzug 

auszugehen. Es befinden sich im Bereich der Planungsfläche auch keinen Leitlinien für 

den Vogelzug, die durch die Bebauung beeinträchtigt werden würden. 

Fledermäuse 
Gemäß den in den LLUR-Empfehlungen publizierten Karten und den Kriterien zur der 

Teilfortschreibung des Regionalplans zum Sachthema Wind liegt der Geltungsbereich 
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innerhalb vom Umgebungsbereich zu Wäldern und/oder Stillgewässern und damit 

innerhalb vom Gebiet mit besonderer Bedeutung für den Fledermausschutz. 

 

Lokale Arten 

Die Ermittlung von Fledermaus-Vorkommen erfolgt über eine Abfrage vorhandener 

Daten beim ZAK des Landesamtes für Umwelt (Stand August 2024), einer Auswertung 

des Säugetier-Verbreitungsatlas Schleswig-Holstein (Borkenhagen 2011) sowie einer 

die Autökologie der heimischen Arten berücksichtigenden Potenzialanalyse. Zur 

Ermittlung des potenziellen Artenspektrums wurden die o.g. Verbreitungsdaten unter 

Berücksichtigung der potenziellen Quartierstrukturen bzw. der Landschaftsstruktur im 

Untersuchungsraum zu Grunde gelegt.  

Der Geltungsbereich ist vorwiegend durch eine von Wäldern umgebene Ackernutzung 

geprägt. Angrenzend sind Strukturen mit potenzieller Eignung als Quartiere 

(Sommerquartier/Winterquartier) und Jagd-/Nahrungsgebiete vorhanden.  

Größere Wasserflächen, die von einigen Fledermäusen als Nahrungshabitat genutzt 

werden, befinden sich nicht innerhalb des Geltungsbereiches. Das nächstgelegene 

größere Gewässer ist der Stocksee in 100 m südlich des Geltungsbereiches.  

Die nächsten Gebäude, die für gebäudebewohnende Arten als potenzielle Quartiere 

anzunehmen sind, befinden sich in einer Entfernung ab 400 m südöstlich an der Straße 

„Im Sande“.  

Eingriffe in Gehölze sind nicht vorgesehen.  

Insgesamt bietet das Planungsgebiet eine hohe Attraktionswirkung für lokale 

Fledermäuse. Der Geltungsbereich ist von Wäldern umgeben. Größere Stillgewässer 

sind mit dem Stocksee in geringer Entfernung vorhanden. Die Gehölzstrukturen können 

als Tages-, Winterquartier oder als Wochenstube dienen. Weitere Gehölzstrukturen, die 

als Leitstrukturen fungieren (z.B. Knicks), sind um Umfeld der Planung ebenfalls 

vorhanden (GFN mbH 2025). 

Tabelle 6 zeigt die potenziell vorkommenden Fledermausarten.  

Tabelle 6: Potenziell vorkommende Fledermausarten in dem Geltungsbereich  

Art RL SH RL D FFH-Anh. Nachweis* 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni * * IV ja 

Braunes Langohr Plecotus auritus V 3 IV ja 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV ja 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 3 IV ja 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus * * IV ja 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus V * IV ja 

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 3 * IV ja 

Fransenfledermaus Myotis nattereri V * IV ja 

Teichfledermaus Myotis dasycneme 2 G IV ja 

Erläuterungen: * = Nachweise in der Umgebung (Abstände bis 3 km zur Planung) gem. Datenabfrage beim 
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ZAK 

RL SH: Gefährdungsstatus in Schleswig-Holstein (Borkenhagen 2014), RL D: Gefährdungsstatus in 
Deutschland (Meinig et al. 2020), Gefährdungskategorien: 1: vom Aussterben bedroht, 2: stark gefährdet, 
3: gefährdet, D: Daten defizitär, G: Gefährdung anzunehmen, * : ungefährdet, V: Art der Vorwarnliste, FFH-
Anh.: IV: in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse)  

 

Grundsätzlich ist mit dem Vorkommen häufiger und weit verbreiteter Arten zu rechnen. 

Hierzu zählen u.a. die Zwerg- (Pipistrellus pipistrellus), Mücken- (Pipistrellus pygmaeus) 

und Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus), die als typische Arten der 

Kulturlandschaft bevorzugt Gebäude als Quartiere aufsuchen und sich während der 

Jagd oft an linearen Strukturen im Gebiet orientieren. Die Breitflügelfledermaus 

bevorzugt Siedlungsbereiche und Gehölzstrukturen, allerdings jagt sie auch 

strukturungebunden über Weiden.  

Zu den verbreiteten Arten zählen auch Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula), die eigentlich klassische „Waldarten“ sind, aber 
auch abseits von Wäldern vorkommen (v.a. der Große Abendsegler als typische Art des 

freien Luftraums mit großen Aktionsräumen). Zu den „Waldarten“ zählt auch das Braune 

Langohr (Plecotus auritus), das für seine relativ ortsgebundene Lebensweise (kleiner 

Aktionsraum) bekannt ist.  

Hinsichtlich der Raumausstattung sind Vorkommen der Wasserfledermaus (Myotis 

daubentonii) und Fransenfledermaus (Myotis nattereri) als typische Baumarten 

(Fransenfledermaus auch in Gebäuden) im Betrachtungsraum nicht auszuschließen.  

Gewässerläufe und die linearen Strukturen können als Flugrouten genutzt werden. Dies 

gilt auch für die Teichfledermaus (Myotis dasycneme), deren Jagdhabitate mit denen der 

Wasserfledermaus vergleichbar sind und die im südöstlichen Hügelland in 

gewässerreichen und waldreichen Lebensräumen nachgewiesen wurde. Die 

Teichfledermaus bevorzugt allerdings anthropogene Strukturen wie z. B. Wohnhäuser, 

Luftschutzstollen und Bunkeranlagen als Quartier (Borkenhagen 2011). 

Die Bewertung der Flächen als Lebensraum für lokale Fledermäuse richtet sich nach der 

nachfolgenden Tabelle. 
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Tabelle 7: Bewertungskriterien für Fledermäuse (Lokale Arten) 

Hinweis: geeignete Strukturen für Fledermäuse können Jagdhabitate und Quartiere umfassen. 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Potenzialanalyse: keine geeigneten Strukturen, intensiv genutzte, offene 
Agrarlandschaft 

gering Potenzialanalyse: vereinzelte Strukturen, geringe Knickdichte in intensiv 
genutzter Agrarlandschaft, keine Kleingewässer 

mittel Potenzialanalyse: mittlere Strukturdichte mit Gehölzen und ggf. einzelnen 
Kleingewässern, Siedlungsstrukturen in der Umgebung 

hoch Potenzialanalyse: hohe Strukturdichte (Knicks, Feldgehölze oder Waldflächen) 
und/oder erhöhter Grünlandanteil und/oder mehrere Kleingewässer und/oder 
Siedlungsstrukturen im nahen Umfeld 

sehr hoch Potenzialanalyse: sehr hohe Strukturdichte (Knicks, Feldgehölze oder 
Waldflächen) und/oder hoher Grünlandanteil der Offenflächen und/oder hohe 
Dichte an Kleingewässern bzw. einzelne größere Stillgewässer und/oder 
Siedlungsstrukturen im Betrachtungsraum 

 

Gemäß der Habitatausstattung in dem Gebiet ist für das Vorhaben (Ackernutzung, Lage 

innerhalb von Wäldern, großes Stillgewässer rd. 100 m entfernt) eine sehr hohe 

Bedeutung für lokale Fledermäuse anzunehmen. 

 

Migrierende Arten 

Aus Beringungsstudien und wenigen Direktbeobachtungen ist bekannt, dass einige 

Fledermausarten aus Nordeuropa jahreszeitliche Wanderungen nach Mittel- und 

Südeuropa unternehmen (Ahlén 1997; Boye et al. 1999). Schleswig-Holstein ist somit 

ein Transitland für in Nordosteuropa lebende und in klimatisch begünstigten Regionen 

Europas überwinternde Fledermäuse. Grundsätzlich ist je nach Länge der Strecke, die 

zwischen Sommer- und Winterquartieren zurückgelegt wird, zwischen weitgehend 

ortstreuen, zugfähigen und regelmäßig ziehenden Arten zu unterscheiden. Typische 

fernziehende Arten in Mitteleuropa sind Großer und Kleiner Abendsegler sowie Rauhaut- 

und Zweifarbfledermaus (Schober und Grimmberger 1998, (Steffens et al. 2004, 

Göttsche 2007), wobei einzelne Tiere einer Population nicht wandern, sondern vor Ort 

überwintern (z.B. beim Großen Abendsegler und der Zwergfledermaus bekannt (Hutterer 

et al. 2005)), Taake und Vierhaus (2004)). Es wird vermutet, dass die Tiere während des 

Zugs in größeren Höhen nur noch wenige oder keine Ortungslaute abgeben, da die 

energieaufwändigen Rufe nicht bis zum Boden reichen und somit keine 

Orientierungshilfe geben können.  

Es ist davon auszugehen, dass der großräumige Fledermauszug durch eine 

Kombination aus Breitfrontzug und Zugwegen (Korridoren) mit erhöhter Konzentration 

von Individuen charakterisiert ist (Bach und Meyer-Cords 2004, Hutterer et al. 2005). 

Aufgrund der Leitlinienwirkung sowie der Barrierewirkung größerer Gewässer oder 

Meere spielen dabei vermutlich große Flüsse und wahrscheinlich auch insbesondere die 

Vogelfluglinien eine wichtige Rolle. Typische fernziehende Arten sind 

Rauhautfledermaus und Großer Abendsegler, aber auch von anderen Arten ist durch 

Wiederfunde beringter Individuen bekannt, dass sie größere Wanderungen 

unternehmen. 
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Durch Solar-Freiflächenanlagen sind keine Beeinträchtigungen für migrierende 

Fledermäuse zu erwarten.  

Reptilien 
Die Abfrage des ZAK des LfU (Stand August 2024) ergab mehrere Nachweise von 

Reptilienarten im Umfeld um das Vorhaben, die ebenfalls Nachweise der Zauneidechse 

als wertgebenden Art (Anhang IV FFH-RL bzw. Rote Liste) umfassen.  

Gemäß der Datenabfrage liegen 1,3 km südöstlich des Geltungsbereiches Funde von 

Zauneidechsen vor. Die Zauneidechse nutzt als Lebensraum insbesondere krautige, 

trockene Habitate wie Dünen, Heiden oder auch Bahndämme und Straßenränder.  

Innerhalb des Geltungsbereiches befindet sich ein Trittsteinbiotop (inselartiger 

Gehölzbestand aus sonstigem Gebüsch/sonstige Feldgehölze) (Abbildung 25). Diese 

Habitatstruktur ist als potenzielles Habitat der Zauneidechse geeignet, jedoch in diesem 

Fall zu kleinflächig und isoliert, sodass mit keinen Vorkommen zu rechnen sind (GFN 

mbH 2025). 

Die Lage des potenziellen Reptilienhabitats ist in Abbildung 26 gekennzeichnet.  

 

Abbildung 25: Inselartiger Gehölzbestand aus sonstigem Gebüsch/sonstige Feldgehölze  
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Abbildung 26: Luftbild des Geltungsbereiches 

Roter Kreis= potenzielle Habitate der Zauneidechse 

 

Vorkommen der heimischen Reptilienarten des Anhangs IV Europäische 

Sumpfschildkröte und Schlingnatter sind aufgrund ihrer Verbreitung und 

Habitatansprüche innerhalb des Geltungsbereiches auszuschließen. Die Europäische 

Sumpfschildkröte besiedelt vor allem flache, stehende oder langsam fließende Bereiche 

an Seen und in Feuchtgebieten, die sich durch die Sonne schnell erwärmen, und einen 

reichen Uferbewuchs aufweisen. Die Schlingnatter nutzt trocken-warme, kleinräumig 

gegliederte Lebensräume (Mosaik aus Offenland, Wald/Gebüsch und 
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Felsen/Steinhaufen) wie z.B. Heiden, Randbereiche von Mooren oder Steinbrüche. 

Solche Habitate bestehen im Bereich der Planung nicht (GFN mbH 2025). 

Gemäß der Datenabfrage liegen ab 300 m Entfernung um das Vorhaben Nachweise von 

Blindschleichen, Ringelnattern und Waldeidechsen vor. Mit einem Vorkommen von 

Blindschleichen, Ringelnattern und Waldeidechsen ist aufgrund des Fehlens von 

geeigneten Habitaten nicht zu rechnen.  

Die Bewertung der Flächen als Lebensraum für Reptilien richtet sich nach der 

nachfolgenden Tabelle. 

Tabelle 8: Rangskala zur Bewertung von Reptilienlebensräumen auf Basis einer 
Potenzialabschätzung 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Standort voll beschattet oder vollversiegelte Fläche ohne geeignete Randstrukturen 
wie besonnte Säume- und Böschungen 

gering Standort überwiegend beschattet und fragmentiert, besonnte Bereiche nur 
kleinflächig vorhanden, meist homogene Strukturierung der offenen Bereiche  

mittel Offener oder halboffener Lebensraum von durchschnittlicher Ausprägung, welcher 
lediglich Kleinvorkommen von Reptilienarten mit allgemeiner Planungsrelevanz 
erwarten lässt 

hoch Offener oder halboffener Lebensraum von überdurchschnittlicher Ausprägung oder 
Hinweise auf ein Vorkommen einer besonders planungsrelevante Reptilienart in der 
zentralen Artendatenbank (ZAK) im räumlichen Bezug, potenzielle Teil – 
(Lebensräume) vorhanden 

sehr hoch Standort mit Habitatpotenzial für mehrere Reptilienarten mit besonderer 
Planungsrelevanz oder für eine landesweit vom Aussterben bedrohte Reptilienart; 
Hinweise auf ein Vorkommen von einer landesweit vom Aussterben bedrohten 
Reptilienart oder von mindestens zwei besonders planungsrelevanten 
Reptilienarten in der zentralen Artendatenbank (ZAK) im räumlichen Bezug, 
potenzielle (Teil) – Lebensräume vorhanden 

Die Bedeutung des Betrachtungsraums als Lebensraum von Reptilien ist nach den 

vorliegenden Daten als gering anzusehen. 

Amphibien 
Die Abfrage des ZAK des LfU (Stand August 2024) ergab mehrere Nachweise von 

Amphibienarten im Umfeld um das Vorhaben, die nachfolgend zunächst für die 

wertgebenden Arten (Anhang IV FFH-RL bzw. Rote Liste) dargestellt werden (GFN mbH 

2025). 

Von der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH 

Kategorie 2 „stark gefährdet“) besteht rd. 1,5 km von dem Geltungsbereich entfernt ein 
akustischer Nachweis von 4 Individuen südöstlich des Stocksees. Durch die verborgene 

Lebensweise der Art (Besiedlung vegetationsreicher Gewässer, leises Rufen, Leben 

unter Wasser während der Paarungszeit) besteht lediglich ein lückenhaftes Wissen über 

die Verbreitung der Art in Schleswig-Holstein. Der Großteil der bekannten Nachweise 

liegt für das Östliche Hügelland vor. Die Knoblauchkröte bevorzugt sandige, lehmige 

Böden und teilweise anthropogen geprägte, besonnte Stillgewässer mit reicher 

submerser Vegetation als Laichgewässer, die sich oft in Siedlungsbereichen befinden 

(Grosse und Seyring 2015; Klinge und Winkler 2005). Auf Grund des Fehlens geeigneter 



Umweltbericht 

GFN mbH (23-162) 18.06.2025: Gemeinde Nehmten: Aufstellung vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 1.1 61  

Habitate für diese Art sind Vorkommen innerhalb des Geltungsbereiches nicht zu 

erwarten.  

Für den Kammmolch (Triturus cristatus) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH Kategorie 3 

„gefährdet“) liegen 1,9 km nördlich des Geltungsbereiches mehrere Nachweise am 
Großen Plöner See. Die Art ist im Östlichen Hügelland relativ flächendeckend vertreten 

und besiedelt auch vielfach Gewässer auf Acker- und Grünlandstandorten (auch in 

intensiv genutzten Agrarlandschaften mit monotonen Ackerschlägen). Aufgrund des 

Fehlens von geeigneten Kleingewässern im Umfeld des Vorhabens ist auch ein 

Vorkommen des Kammmolchs nicht zu erwarten.  

Von der Kreuzkröte (Epidalea calamita) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH Kategorie 2 

„stark gefährdet“) liegen Nachweise aus Kiesgruben in 400 m Entfernung nordwestlich 
und 2,3 km Entfernung westlich des Geltungsbereiches vor. Das 

Hauptverbreitungsgebiet der Kreuzkröte liegt in der Geest, im Östlichen Hügelland 

kommt die Art nur sporadisch vor (Klinge und Winkler 2005). Als Laichhabitat nutzt die 

Art vorwiegend flache, vegetationslose Gewässer, die sich schnell erwärmen und relativ 

schnell austrocknen. Darüber hinaus besiedelt die Kreuzkröte Sanddünen, 

Heidegebiete, Abgrabungen wie Sand- und Kiesgruben u.ä. Angesichts dieser 

Habitatansprüche ist nicht mit einem planungsrelevanten Vorkommen der Art im 

Eingriffsbereich zu rechnen. 

Vom Moorfrosch (Rana arvalis) (Anhang IV FFH-RL, Rote Liste SH Kategorie * 

„ungefährdet“) liegen Nachweise am Stocksee (> 1,3 km entfernt) und am Großen Plöner 
See (> 2,7 km entfernt) vor. Der Moorfrosch bewohnt eine Vielzahl an Lebensräumen, 

darunter Kleingewässer, Sümpfe, Feuchtgrünland, Moorgewässer, Klein- und Flachseen 

oder lichte Bruchwälder (Klinge und Winkler 2005). Die Landhabitate sind oft in der Nähe 

der Laichhabitate. Ein Vorkommen im Bereich des Geltungsbereiches ist nach den 

vorliegenden Daten unwahrscheinlich, da geeignete Kleingewässer in dem Bereich 

fehlen. 

Nachweise weiterer Amphibienarten des Anhang IV der FFH-RL sind aus dem 

Betrachtungsraum nicht bekannt und aufgrund der Habitatstrukturen auch nicht zu 

erwarten. Die Rotbauchunke kommt in Schleswig-Holstein nur selten und ausschließlich 

im Osten des Östlichen Hügellandes vor. Die aktuellen Nachweise sind auf fünf 

großräumige isolierte Bereiche begrenzt (Angeln, Dänischer Wohld, Holsteinische 

Seenplatte, Fehmarn und Hzgt. Lauenburg). Die Wechselkröte kommt in Schleswig-

Holstein ebenfalls nur sehr selten vor. Die Vorkommen liegen verstreut in den östlichen 

und südöstlichen Landesteilen mit kontinentalem Klimaeinfluss; 

Verbreitungsschwerpunkte liegen derzeit weiträumig isoliert auf Fehmarn und im Raum 

Mölln. Der Laubfrosch hat seinen Verbreitungsschwerpunkt im Östlichen Hügelland und 

kommt darüber hinaus isoliert auf der Altmoräne (Husumer/Itzehoer/Schwarzenbeker 

Geest, Kisdorfer Wohld) vor. In der Marsch bestehen keine Vorkommen. Der Kleine 

Wasserfrosch ist in Schleswig-Holstein extrem selten und wurde bisher nur in fünf 

Rasterfeldern eindeutig anhand von genetischen Analysen nachgewiesen, welche 

mehrheitlich im Östlichen Hügelland lagen. Aus der Marsch bestehen bisher keine 

gesicherten Nachweise (GFN mbH 2025). 

Darüber hinaus liegen ab einer Entfernung von 300 m zu dem Geltungsbereich mehrere 

Nachweise von häufigen und weit verbreiteten Amphibienarten vor: Erdkröte, 
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Grasfrosch, Teichfrosch und Teichmolch. Auf Grund von fehlenden Lebensräumen ist 

ein Vorkommen dieser Arten ebenfalls unwahrscheinlich.  

Die Bewertung der Flächen erfolgt nach den Kriterien der nachfolgenden Tabelle. 

Tabelle 9: Rangskala zur Bewertung von Amphibienlebensräumen auf Basis einer 
Potenzialabschätzung 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Keine Laichgewässer vorhanden oder stark belastete oder versiegelte 
Flächen 

gering Vorhandene Gewässer stark degradiert bzw. weiträumig ohne Anschuss an 
geeignete Landlebensräume (Knicks, Grünland, Waldränder etc.) oder 
Grabensysteme mit unzureichender Wasserführung 

mittel Kleingewässer oder Grabensysteme mit ausreichender Wasserführung 
vorhanden, jedoch überwiegend intensive Flächennutzung im Umland und 
potenzielle Landlebensräume in durchschnittlicher Ausprägung vorhanden 

hoch Dichtes Kleingewässernetz mit Gewässern und unterschiedlicher Art und 
Ausprägungen und enger Verbund mit potenziellen Landlebensräumen von 
überdurchschnittlicher Ausprägung oder Hinweise auf Vorkommen einer 
besonders planungsrelevanten Amphibienart in der zentralen 
Artendatenbank (ZAK) im räumlichen Bezug, potenzielle (Teil-) lebensräume 
vorhanden 

sehr hoch Sonderstandort (z.B. Kiesgrube, militärischer Übungsplatz, naturnahe 
Flussauen) mit hoher Dynamik: Habitatpotenzialanalyse mit für mehrere 
Amphibienarten mit spezifischen Lebensraumansprüchen oder einer 
landesweit vom Aussterben bedrohten Amphibienart oder Hinweise auf 
Vorkommen von einer landesweit vom Aussterben bedrohten Amphibienart 
oder von mindestens zwei besonders planungsrelevanten Amphibienarten in 
der zentralen Artendatenbank (ZAK), im räumlichen Bezug, potenzielle (Teil-) 
Lebensräume vorhanden  

Nach aktuellem Kenntnisstand weist der Geltungsbereich eine geringe Bedeutung als 

Lebensraum für Amphibien auf. 

Schalenwild 
Große Säugetiere wandern innerhalb der Landschaft zwischen verschiedenen 

Lebensräumen und überwinden dabei teils weite Strecken. Die aus 

versicherungstechnischen Gründen oft notwendige Umzäunung des Betriebsgeländes 

führt unter Umständen zu Habitatverlusten und -zerschneidungen. Um eine Isolierung 

von Populationen zu verhindern und die Vernetzung von Lebensräumen zu 

gewährleisten, ist ein Konzept für Trittsteinbiotope und Korridore erstellt worden (FGSV 

2022). Diese Vernetzung von Lebensräumen steht in Konflikt zu Infrastrukturplanungen 

und der Inanspruchnahme von großen, bisher unbebauten Flächen. Eingezäunte 

Solarparks können eine Sperr- und Leitwirkung für Schalenwild ergeben. Das Wild wird 

am Ziehen gehindert oder auf Straßen geleitet, wo es dann vermehrt zu Unfällen 

kommen kann.  

Rotwild dient in diesem Zusammenhang als Flagschiffart für Schalenwild. Flagschiffarten 

haben für ein Ökosystem oft keine besonders wichtige Rolle, deren Schutz und 

Förderung lassen sich jedoch auf weitere Arten übertragen, die ebenfalls von den 

Maßnahmen profitieren können.  
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Rotwild 

Gemäß dem vom (Landesjagdverband SH 2022) veröffentlichten Rotwildwegeplan zur 

Ausweisung von Wanderkorridoren zwischen Lebensräumen verschiedener 

Rotwildpopulationen liegt der Geltungsbereich außerhalb dieser Gebiete für den 

Fernwechsel. Der nächstgelegene Wanderkorridor verläuft rd. 8 km südlich der Planung. 

Darüber hinaus sind die im Kriterienkatalog für die Teilfortschreibung des Regionalplans 

zum Sachthema Wind veröffentlichten Querungshilfen und Korridore ebenfalls nicht 

betroffen (Abbildung 27).  

 

Abbildung 27: Rotwildwegeplan in Schleswig-Holstein (Landesjagdverband SH 2022) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

 

Rotwild kommt in Schleswig-Holstein lediglich in verinselten kleinen Gebieten vor, die 

vom Herzogtum Lauenburg über Duvenstedt bei Hamburg bis auf die Geest südlich des 

Nord-Ostsee-Kanals reichen. Zwischen den isolierten Inselpopulationen liegen oft 

Regionen die als „rotwildfrei“ gelten oder dem Wechsel dienen (Abbildung 28). Oftmals 

wird die Ausbreitung der Populationen durch Barrieren wie beispielsweise große 

Verkehrsstraßen und dem Nord-Ostsee-Kanal vermindert (Institut für Natur- & 

Ressourcenmanagement der CAU Kiel und Landesjagdverband SH 2014). Gemäß der 

Verbreitung von Rotwild in SH befindet sich die Planung in einem Gebiet ohne 

Vorkommen.  
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Abbildung 28: Verbreitung vom Rotwild in Schleswig-Holstein (Institut für Natur- & 
Ressourcenmanagement der CAU Kiel und Landesjagdverband SH 2014) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

 

Nach den Grundsätzen zur Planung von großflächigen Solar-Freiflächenanlagen im 

Außenbereich (MIKWS-SH und MEKUN-SH 2024) sind bei großflächigen Anlagen 

Querungskorridore für Großsäuger zwischen den Anlagenteilen zu berücksichtigen. 

Etwa alle 1.000 Meter oder bei bekannten überregionalen Wildquerungskorridoren und 

Verbundachsen sind entsprechende Bereiche von Solar-Modulen und sonstigen 

Anlagenteilen freizuhalten. Der Anlagenbereich inklusive Umzäunung haben eine 

maximale Höhe von 550 m und eine Breite von rd. 450 m. Wanderkorridore nach dem 

Rotwildwegeplan in Schleswig-Holstein (Abbildung 27) sind nicht betroffen. In den 

Randbereichen bleiben in dem Schutzabstand um den Wald ausreichend Platz für die 

ungestörte Umwanderung der Anlage.  

Die Bewertung der Flächen erfolgt nach den Kriterien der nachfolgenden Tabelle. 
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Tabelle 10: Bewertungstabelle Rotwild 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering 
Standort außerhalb bekannter Verbreitungsgebiete der Flagshipart Rotwild, 
außerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren 

gering 
Standort innerhalb von Bereichen mit einzelnen Sichtungen der Flagshipart 
Rotwild, außerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren 

mittel 
Standort innerhalb von Bereichen mit Wechselwild der Flagshipart Rotwild, 
randlich innerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren 

hoch 

Standort innerhalb von Bereichen mit Wechselwild oder randlich innerhalb von 
Bereichen mit Standwild der Flagshipart Rotwild, innerhalb von bekannten 
Fernwanderkorridoren, randlich innerhalb von Zuwanderungskorridoren zu 
Querungshilfend 

sehr hoch 

Standort innerhalb von Bereichen innerhalb von Bereichen mit Standwild der 
Flagshipart Rotwild, innerhalb von bekannten Fernwanderkorridoren oder 
bekannten, regionalen Wechseln, innerhalb von Zuwanderungskorridoren zu 
Querungshilfen 

 

Die Bedeutung des Betrachtungsraums als Lebensraum und Wanderkorridor von 

Rotwild ist nach den vorliegenden Daten als gering anzusehen.  

 

Damwild (Dama dama) 

Lichte Wälder mit großen Wiesenflächen und parkartige Landschaften sind die 

bevorzugten Habitate des Damwildes. Aufgrund der hohen Anpassungsfähigkeit ist das 

Damwild auch in der Lage andersartige Habitate zu besiedeln. Wesentlich für die 

Nutzung von Habitaten sind große landwirtschaftliche Flächen mit einem hohem 

Nahrungsangebot und guten Deckungsmöglichkeiten, insbesondere in der Aufzuchtzeit 

der Kälber. Waldflächen werden gerne als Einstandsbiotope genutzt, da sie Ruhe und 

Nahrung bieten. Damwild ist als weniger störungsempfindlich einzustufen als das 

Rotwild und kann auch am Tag gelegentlich auf Flächen beobachtet werden. 
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Abbildung 29: Verbreitung vom Damwild in Schleswig-Holstein (Institut für Natur- & 
Ressourcenmanagement der CAU Kiel 2010a) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

Die Bewertung der Flächen erfolgt nach den Kriterien der nachfolgenden Tabelle. 

Tabelle 11: Bewertungstabelle Damwild 

Bedeutung Kriterien (Auswahl) 

sehr gering Standort in Gebieten ohne geeignete offene Landschaften oder angrenzenden 
Wälder 

gering Standort in Gebieten mit nur sporadischer Deckung 

mittel Standort mit Mischhabitaten, die offenen Flächen und angrenzende Wälder 
kombinieren 

hoch Standort mit ausreichendem Lebensraum, der offene Landschaften, Wälder 
und Rückzugsräume bietet 

sehr hoch Standort innerhalb optimaler Lebensräume mit idealer Mischung aus offenen 
Flächen, Wäldern und Rückzugsgebieten 

Die Bedeutung des Betrachtungsraums als Lebensraum und Wanderkorridor von 

Damwild ist nach den vorliegenden Daten als mittel anzusehen.  
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Rehwild (Capreolus capreolus) 

Das Reh ist in allen Landesteilen des Festlandes, selbst in den wald- und 

deckungsarmen Marschbereichen, heimisch und gilt nicht als gefährdet. Die als 

häufigste vorkommende heimische Hirschart besiedelt sie als Kulturfolger weite 

Agrarlandschaften sowie dichte Wälder. Rehwild bevorzugt grenzlinienreiche 

Landschaften mit einem stetigen Wechsel von Wald und offenem Feld. Auch 

Ortsrandlagen oder Gärten werden zur Nahrungssuche genutzt. Neben Kräutern und 

Gräsern deckt das Reh seinen Nahrungsbedarf auch über Hülsenfrüchte sowie Wald- 

und Feldfrüchte; im Frühjahr und Sommer werden die Triebe junger Bäume verbissen. 

Aufgrund der hohen Frequenz der Nahrungsaufnahme (6-10 Mal am Tag), ist das Reh 

auch tagaktiv und kann während der Tageszeit beobachtet werden. 

Im Bereich Nehmten liegt die Jagdstreckendichte pro Quadratkilometer bezogen auf 

ganz Schleswig-Holstein im Mittel. Es ist in diesem Bereich von einem stetigen Auftreten 

von Rehwild auszugehen.  

 

Abbildung 30: Verbreitung vom Rehwild in Schleswig-Holstein (Institut für Natur- & 
Ressourcenmanagement der CAU Kiel 2010b) 

Der Pfeil markiert die ungefähre Lage des Vorhabens.  

 

Die Bewertung der Flächen erfolgt nach den Kriterien der nachfolgenden Tabelle. 
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Wolf 
Der Wolf wird als Anhang II und Anhang IV Art der FFH-Richtlinie geführt und ist zudem 

nach Bundesnaturschutz besonders streng geschützt. Auf der gesamten Nordhalbkugel 

waren vormals Wölfe verbreitet. Als sehr anpassungsfähige Säugetiere kamen sie in 

verschiedenen Lebensräumen der Erde vor. Wölfe leben in Rudeln zusammen, wobei 

die Territoriumsgröße bei ca. 150-300 km² liegen kann. Als hochmobile Tiere können 

insbesondere abwandernde Jungtiere auf der Suche nach eigenen Territorien Strecken 

von bis zu 1.000 km in wenigen Wochen zurücklegen. Als Nahrung nutzt der Wolf 

wildlebende Huftiere wie Reh-, Rot- oder Schwarzwild, sofern möglich und zugänglich 

auch Nutztiere und seltener Aas (GFN mbH 2025). 

In Schleswig-Holstein gibt es zwei residente Wolfspaare im Segeberger Forst und im 

Bereich des Sachsenwaldes (Stand: Mai 2024). Zusätzlich gibt es im südlichen 

Grenzbereich zu Mecklenburg-Vorpommern ein territoriales Wolfspaar, welches zwar 

beide Bundesländer nutzt, aber Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet wird. Das 

Wolfspaar im Segeberger Forst hat im Jahr 2024 das zweite Mal Nachwuchs bekommen. 

Der erste Nachwuchs von dem Wolfsrudel aus dem Sachsenwald wurde im Jahr 2024 

bestätigt.  

In den vergangenen Jahren wurden seitens der Behörde Wolfssichtungen und -

nachweise dokumentiert und, sofern möglich, auch Individuen zugeordnet. So wurde das 

im Segeberger Forst ansässige Tier u.a. in Bornhöved (mehrfach), im Bereich 

Bokhorst/Wankendorf, Flintbek und am Großen Plöner See dokumentiert. Wölfe können 

grundsätzlich weite Strecken zurücklegen und nutzen große Territorien. So deuten die 

Nachweise des Individuums aus dem Segeberger Forstes darauf hin, dass die Tendenz 

des Streifgebietes gen Norden und Osten des Waldes verläuft. Die kompakte PV-

Freiflächenanlage stellt kein größeres Hindernis für den Wolf dar. Der Wolf kann 

problemlos durch den Wald und die Ackerflächen ausweichen, weil keine weiteren 

unüberwindbaren Strukturen im nahen Umfeld um die Freiflächenanlage bestehen. Die 

Entfernung des Geltungsbereiches zum nächsten residenten Wolfspaar ist mehr als 

20 km.  

Die Bedeutung des Vorhabengebietes für den Wolf wird aufgrund der 

Wanderungstendenzen des Wolfes aus dem Segeberger Forst mit maximal mittel 

bewertet.  

Haselmaus 
Die Kriterien für die Einstufung einer Vorkommens-Wahrscheinlichkeit der Art richten 

sich nach aktuellen und historischen Vorkommen sowie nach der 

Lebensraumausstattung. Der Geltungsbereich liegt im Grenzbereich des bekannten und 

mit Nachweisen belegten Verbreitungsgebietes der Art in Schleswig-Holstein (vgl. 

Abbildung 33), das sich im Wesentlichen auf den Landesteil östlich der Linie Plön – Bad 

Segeberg – Hamburg mit einer größeren Inselpopulation westlich von Neumünster 

beschränkt (LLUR-SH 2018; Stiftung Naturschutz SH 2008) (GFN mbH 2025). 
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Abbildung 34: Vorkommen des Fischotters in Schleswig-Holstein gemäß MELUND-SH (2020b) 

Kreis markiert die ungefähre Lage der Planung. 

Libellen 
Östlich des Großen Plöner Sees sind nach der Datenabfrage Nachweise der Grünen 

Mosaikjungfer (in rd. 4,1 km Entfernung) und der Großen Moosjungfer (in rd. 8,1 km 

Entfernung) bekannt.  

Vorkommen der nachgewiesenen sowie weiteren Libellenarten des Anhangs IV sind 

sicher auszuschließen, da diese Arten sehr spezielle Ansprüche an die Habitatqualität 

bzw. -struktur haben und diese im Betrachtungsraum nicht erfüllt werden. Für ein 

Vorkommen der Grünen Mosaikjungfer (Aeshna viridis) sind Gewässer mit Beständen 

der Krebsschere (Stratiotes aloides) obligat (Haacks und Peschel 2007). Bestände der 

Krebsschere (Stratiotes aloides) wurden nicht nachgewiesen (Ergebnis 

Biotoptypenkartierung vom 20.11.2023). Die Große Moosjungfer (Leucorrhinia 

pectoralis) und die Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) sind an nährstoffarme 

Moor- bzw. Waldgewässer gebunden. Die Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes) ist 

eine typische Fließgewässerart, dessen Vorkommen in S-H auf die Elbe beschränkt ist. 

Weitere Libellenarten des Anhangs IV kommen in Schleswig-Holstein nicht vor 

(Arbeitskreis Libellen in der Faunistisch-Ökologischen Arbeitsgemeinschaft e.V. 2015). 

Aufgrund des Fehlens von Kleingewässern ist auch nicht mit einem Vorkommen weiterer 

Libellenarten zu rechnen. 

Es besteht folgend nur eine sehr geringe Bedeutung der Flächen für Libellen. 
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Weitere Arten/Artgruppen 
Der Geltungsbereich ist Lebensraum zahlreicher weiterer Tiergruppen (z.B. weitere 

Säugetiere oder Insekten). Da aufgrund der fehlenden Empfindlichkeit gegenüber von 

Solaranlagen für keine dieser Gruppen erhebliche Beeinträchtigungen durch das 

Vorhaben zu erwarten sind, wird auf eine Betrachtung verzichtet.  

In 2,5 km Entfernung liegen gem. Datenabfrage Nachweise vom Emerit vor. Da keine 

Eingriffe in Gehölze vorgesehen sind und diese Art gegenüber den typischen 

Wirkfaktoren von PV-Freiflächenanlagen nicht empfindlich ist, sind keine 

Beeinträchtigungen zu erwarten.  

10.2.4 Schutzgut Biologische Vielfalt 

Die Darstellung und Bewertung erfolgt jeweils für die Teilkomponenten des Schutzgutes 

in den Schutzgutkapiteln Boden, Wasser, Pflanzen und Tiere. 

Die Biodiversität oder biologische Vielfalt eines Raumes umfasst vier verschiedene 

Aspekte der Vielfalt: 

• Genetische Diversität – einerseits die genetische Variation (Diversität) aller Gene 

innerhalb einer Art, andererseits die Vielfalt nur sehr entfernt miteinander 

verwandter Taxa in einer Biozönose; 

• Artendiversität (Anzahl Arten); 

• Ökosystem-Diversität (= Vielfalt an Lebensräumen); 

• Vielfalt biologischer Interaktionen, auch funktionale Biodiversität genannt (z.B. 

Nahrungsnetze, Symbiosen). 

Eine Abschätzung der Biodiversität bezieht alle vier Ebenen ein; am leichtesten 

zugänglich sind jedoch die Anzahl und die Verteilung der Arten, also die Artenvielfalt 

sowie die Vielfalt von Lebensräumen. 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind vor allem Lebensräume mit durchschnittlicher 

Artenvielfalt vorhanden. Daher ist die biologische Vielfalt als durchschnittlich zu werten. 

Dies gilt sowohl für die genetische Diversität als auch für die Arten- und Ökosystem-

Diversität. Die Vielfalt biologischer Interaktionen zwischen den Arten und Lebensräumen 

(Nahrungsnetze, Symbiosen) wird dementsprechend als mittel bewertet. 

10.2.5 Schutzgüter Boden, Fläche und Wasser 

Boden 
Gemäß der BÜK 250 (LLUR-SH 2017) liegt der Geltungsbereich überwiegend in einer 

Bodengesellschaft der künstlich veränderten Flächen durch Abgrabungen und 

undifferenzierten Bodenartenschichtungen (häufig mit Beteiligung von Lehmsand) 

(Konversionsfläche, ehemaliger Kiesabbau). Lediglich die südliche Fläche 

(Ausgleichsfläche) liegt auf einer Braunerde mit Pseudogley-Braunerde und Kolluvisol. 

Seltene Bodenformen sind nicht vorhanden. 
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Tabelle 19: Bewertungskriterien für das Landschaftsbild (Naturraumtypische Eigenart) 

Bewertung Kriterien 

sehr gering Naturraumtypische Eigenart weitestgehend überformt oder verloren  

(z.B. bebaute Flächen) 

gering Naturraumtypische Eigenart stark überformt  

(z.B. ausgeräumte/strukturarme und intensiv agrarisch genutzte 
Landschaft) 

mittel Naturraumtypische Eigenart durch den Verlust typischer Strukturen oder 
eine naturraumuntypische Nutzung vermindert 

(z.B. durchschnittliche Agrarlandschaften mit geringem Anteil von 
naturnahen Strukturen und geringem Grünlandanteilen) 

hoch Naturraumtypische Eigenart überwiegend erhalten bzw. nur in geringem 
Umfang vermindert 

(z.B. Agrarlandschaften mit dichten Knicknetzen, und/oder höherem Anteil 
an Knicks/Hecken, naturnahen Landschaftselementen oder Grünland, 
Bereiche mit standortbedingt höherer Naturnähe wie Bach- und 
Flussniederungen, hoher Grünlandanteil) 

sehr hoch Landschaften, die der naturraumtypische Eigenart entsprechen 

(z.B. Naturlandschaften wie Moore oder Wattenmeer etc.) 

Aufgrund der überwiegenden erhaltenden Eigenart der Landschaft 

(Gehölzstrukturen/Wald) in Kombination mit der Vorbelastung durch im Umfeld liegende 

Kiesabbaugebiete wird die Bedeutung für das Landschaftsbild der Planung als hoch 

eingestuft. 

10.3 Auswirkungen auf die Umwelt 

10.3.1 Wirkfaktoren 

Durch die Errichtung und den Betrieb von Solar-Freiflächenanlagen kommt es bau-, 

anlage- und betriebsbedingt zu Auswirkungen auf Natur und Umwelt. Die wesentlichen 

Wirkfaktoren sowie die von ihnen ausgelösten möglichen Wirkprozesse mit den jeweils 

betroffenen Schutzgütern sind in untenstehender Tabelle zusammengefasst. 

Die Wirkräume sind je nach Schutzgut unterschiedlich groß und werden nachfolgend bei 

den einzelnen Schutzgütern genannt. Dabei entsprechen ggf. erforderliche 

Untersuchungsräume den jeweiligen Wirkräumen.  

Die Beschreibung der zu erwartenden Wechselwirkungen, Folgewirkungen und 

kumulativen Wirkungen ist integrativer Bestandteil der Wirkungsprognose für die 

einzelnen Schutzgüter. 

Tabelle 20: Übersicht über die möglichen Auswirkungen von PV-Freiflächenanlagen 

Ursache mögliche Auswirkungen betroffene Schutzgüter 

Baumaßnahmen 

(baubedingte, 

vorübergehende 

Wirkungen) 

- Eingriffe in den Boden, die Vegetationsdecke 

und Gewässer durch Verlegung von Kabeln, 

Anlage von Fundamenten und Wegen  

- Boden, Wasser, Fläche, 

Pflanzen und Lebensräume, 

Tiere, kulturelles Erbe 

- baubedingte Stör- / Scheuchwirkung durch 

Lärm, optische Reize 

- Tiere (v.a. Vögel), 

Landschaftsbild, Menschen 
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- Schadstoff- und Staubemissionen durch 

Baufahrzeuge 

- Pflanzen und Lebensräume, 

Tiere, Boden und Wasser 

Fundamente und 

Module 

(anlage- bzw. 

betriebsbedingte, 

dauerhafte 

Wirkungen) 

- Versiegelung von Böden (Fundamente), 

kleinflächiger Verlust von Boden- und 

Lebensraumfunktionen  

- Boden, Fläche, Pflanzen und 

Lebensräume 

- Wirkung als vertikale Fremdstrukturen  - Landschaftsbild / 

Erholungseignung der 

Landschaft / kulturelles Erbe 

- Stör- bzw. Scheuchwirkung der Anlage bzw. 

betriebsbedingte Emissionen/ Immissionen 

(Lärm, Blendwirkung), ggf. Meidung des 

Anlagen-Umfeldes 

- Tiere (Brut- und Rastvögel, 

Schalenwild), Menschen 

- Barrierewirkung - Tiere (Schalenwild) 

10.3.2 Schutzgut Mensch 

Auswirkungen auf den Menschen sind v.a. durch die von den Solarmodulen 

ausgehenden Lichtimmissionen (Blendwirkung), den Geräuschemissionen an den 

Trafostationen sowie während der Bauphase durch Lärm-, Staub- und 

Schadstoffemissionen möglich. 

Zudem können großflächige Solar-Freiflächenanlagen visuell die Wohn- und 

Erholungsnutzung beeinträchtigen.   

Auswirkungen durch Blendwirkungen 
Solaranlagen können zu Lichtimmissionen führen. Sonnenlicht wird von den Oberflächen 

der Module nicht nur absorbiert, sondern auch teilweise reflektiert. Dadurch treten in der 

Nachbarschaft zum Teil Einwirkungen mit hoher Leuchtdichte auf. Es gibt seitens des 

Landes bzw. Bundes keine standardisierten Abstandsempfehlungen zu 

Wohnbebauungen. In der Leitlinie des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und 

Klimaschutz zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen (LAI 2012) wird 

hinsichtlich der Blendwirkung folgendes beschrieben:  

Für die Beurteilung der Belästigungswirkung wird die zeitliche Einwirkdauer an den 

ausgewählten Immissionsorten herangezogen. Maßgebliche Immissionsorte sind 

schutzwürdige Räume, die u.a. als Wohn-, Schlaf-, Unterrichts- sowie Büroräume und 

ähnliche Arbeitsräume genutzt werden. An Gebäuden anschließende Außenflächen (z. 

B. Terrassen und Balkone) sind als schutzwürdige Räume tagsüber zwischen 6:00 – 

22:00 Uhr gleichgestellt. Ob es am Immissionsort im Jahresverlauf zu einer erhöhten 

Leuchtdichte kommt, hängt u.a. von der Lage und der Entfernung des Immissionsortes 

zur Solar-Freiflächenanlage ab. So lassen sich vor der Errichtung schon ohne eine 

genauere Prüfung Immissionsorte ausklammern.  

Ab einer Entfernung von ca. 100 m sind erfahrungsgemäß nur kurzzeitige 

Blendwirkungen am Immissionsort zu erwarten. Ausgenommen sind größere Solar-

Freiflächenanlagen. Befindet sich der Immissionsort nördlich zur Solar-Fläche werden 

Lichtimmissionen als unproblematisch eingeschätzt. Eine genauere Betrachtung 

erfordert der Fall, wenn der Immissionsort relativ hoch liegt (z.B. bei Hochhäusern) 
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Landschaftsbildes. Die Intensität der Beeinträchtigung hängt von der Landschaftsform, 

der Bauweise und der Einbindung in das Landschaftsbild ab. Eine Sichtbarkeit im Raum 

hängt von dem Relief, der Lage der Anlage im Relief und den vorhandenen vertikalen 

Strukturen im Raum ab (KNE 2020). Dabei lassen sich Beeinträchtigungen des 

Landschaftsbildes durch PV-Freiflächenanalgen durch die im Kapitel 10.4 genannten 

Maßnahmen reduzieren. Das Ausmaß der Beeinträchtigungen nimmt mit zunehmender 

Entfernung ab.  

Der Geltungsbereich befindt sich innerhalb von dem LSG „Nehmtener Forst und 
Nehmtener Ufer des Großen Plöner Sees und Umgebung“ (vgl. Kap. 3.3 und 10.3.10). 

Das LSG weist u.a. eine besondere Eignung für die naturverträgliche Erholung auf, bietet 

zahlreichen Tier- und Pflanzenarten sowie -gemeinschaften Lebensraum und dient zur 

Erhaltung und Entwicklung der natürlichen bis naturnahen ökologisch bedeutsamen 

Biotopstrukturen und -funktionen. Eine ausführliche Beschreibung des LSG ist in Kap. 

10.3.10 dargestellt.  

Im vorliegenden Fall besteht überwiegend rund um die Fläche bereits eine Eingrünung 

durch den umliegenden Wald. Der Geltungsbereich ist Richtung Westen durch einen 

durchgewachsenen Knick eingegrünt.  

In Abstimmung mit der Gemeinde und dem Vorhabenträger ist der Teilgeltungsbereich II, 

der im ersten Schritt des Verfahrens dargestellt wurde, nicht mehr Bestandteil dieses 

Verfahrens. Ebenso wird der Bereich, der nördlich an den Stocksee angrenzt im Bereich 

dieses Geltungsbereiches nicht mit Modulen überstellt, sondern für den Ausgleich 

herangezogen. Die Anlagenfläche wird nördlich des Weges eingegrünt, so dass auch 

die Sichtbeziehungen aus Richtung des Stocksees eingeschränkt sind. 

Die Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaftsbild durch die Planung wird als mittel 

bewertet. 

10.3.10 Auswirkungen auf Schutzgebiete und das BVS 

Landschaftsschutzgebiet 
Der Geltungsbereich liegt innerhalb des LSG „Nehmtener Forst und Nehmtener Ufer des 
Großen Plöner Sees und Umgebung“ sowie angrenzend an das LSG „Stocksee-

Tensfelder Au“ (Abbildung 37).  

 

Nehmtener Forst und Nehmtener Ufer des Großen Plöner Sees und Umgebung 

Nach der Kreisverordnung über das Landschaftsschutzgebiet vom 30.06.2017 umfasst 

das 2.022 ha große Gebiet einen markenten Ausschnitt aus dem Ostholsteinischen 

Hügel- und Seenland. Dieser Ausschnitt ist geprägt durch: 

- den ausgedehnten Nehmtener Forst mit Waldflächen unterschiedlicher 

Ausprägung auf unterschiedlichen Standorten, 

- den Nehmtener Bereich des Großen Plöner Sees mit überwiegend naturnahen 

und natürlichen Ufern, die teilweise breite Röhrichtzonen und angrenzende 

Ufergehölze aufweisen, 
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Abbildung 38: Naturpark um den Geltungsbereich 

Verbundachse des Biotopverbundsystems 
Eine unbenannte Verbundachse entlang des nordöstlichen Ufers des Stocksees verläuft 

zum kleinen Teil in dem südlichen Geltungsbereich (Abbildung 39). Auswirkungen auf 

die Verbundachse werden nachfolgend geprüft. 

Eine Benennung, aus der die zu schützenden Biotope hervorgehen, ist nach 

vorliegender Datenlage nicht bekannt. Die Verbundachse umfasst einen Streifen von 

Gehölzen am Ufer des Stocksees. 

Die Biotopverbundachse entspringt im Süden aus dem Schwerpunktbereich „Landschaft 
zwischen Stocksee und Plöner See“, verläuft entlang des Ufers vom Stocksee und endet 
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Abbildung 39: Unbenannte Verbundachse entlang des nordöstlichen Ufers des Stocksees 
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Die Lebensraumtypen umfassen Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum), 

Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) und Moorwälder.  

 

DE 1828-491 „Großer Plöner See-Gebiet“ 

In einer Entfernung von rd. 1,6 km zu dem Geltungsbereich umfasst das 

Vogelschutzgebiet „Großer Plöner See-Gebiet“ (DE 1828-491) den flächengrößten 

Binnensee Schleswig-Holsteins sowie kleine Nebenseen mit besonderer Bedeutung als 

Brut-, Rast- und Mauserlebensraum mit zahlreichen teils bewaldeten Inseln und 

ausgedehnten Flachwasserbereichen. 

Weitere Vorkommen von Arten der Anhang I Vogelschutzrichtlinie sind u.a. Eisvogel, 

Weißwangengans, Uhu, Rohrweihe, Mittelspecht, Schwarzspecht, Zwergschnäpper, 

Seeadler, Neuntöter, Schwarzkopfmöwe, Wespenbussard und Flussseeschwalbe.  

Weiter dient das FFH-Gebiet mehreren Zugvögeln als Rastgebiet (u.a. 

Drosselrohrsänger, Schnatterente, Reiherente, Haubentaucher, Braunkehlchen, 

Kiebitz).  

 

Fazit 

Die Schutz- und Erhaltungsziele der FFH-Gebiete und des Vogelschutzgebietes werden 

durch die Solarnutzung nicht beeinträchtigt.  

Eine Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung ist für keines der Gebiete erforderlich. 

10.4 Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung von 
Beeinträchtigungen 

Folgende Maßnahmen sind geeignet, Beeinträchtigungen der Umwelt zu reduzieren 

oder ganz zu vermeiden: 

 

Schutzgut Mensch und menschliche Gesundheit 

• Unterbindung der Sicht auf die Photovoltaikmodule in Form von Knicks oder 

dichtem Bewuchs. 

• Optimierung von Modulaufstellung bzw. –ausrichtung oder –neigung zur 

Reduktion der Sichtbarkeit und der Blendwirkung. 

• Einsatz von Modulen mit geringem Reflexionsgrad. 

 

Schutzgut Biotoptypen 

• Reduzierung des Flächenverbrauchs auf das minimal notwendige Maß 

(Eingriffsminimierung). 

• Vermeidung der Überplanung von gesetzlich geschützten Biotopen. 

• Nutzung ökologisch geringwertiger oder durchschnittlicher Biotoptypen. 
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Feldlerchenausgleich:  

Für die Feldlerchen ergibt sich ein auszugleichender Revierverlust von 2 Revieren (GFN 

mbH 2025). Nach einem Abstimmungstermin mit dem LfU SH werden die in der Tabelle 

23 dargestellten Werte veranschlagt.  

Tabelle 23: Mögliche Ausgleichsflächen bei Revierverlusten von Feldlerchen 

Bezeichnung
Ausgleichsfaktor/ 

Revier
Anzahl Revier-

verluste
mögliche Ausgleichsfläche

Ackerbrache 1,5 ha 3 ha

Mesophiles Grünland 3 ha 6 ha

Feuchtes Grünland 5 ha 10 ha

Feuchtes Grünland + Strukturvielfalt 
(Sandhügel, Störstellen, o.ä.)

2-3 ha 4-6 ha

2

 

Der Vorhabenträger möchte den Verlust der 2 Brutreviere über Ackerbrachen 

ausgleichen. Folglich werden 3 ha Ausgleichsfläche erforderlich. Die Anforderungen 

an die Ackerbrache sind im Kapitel 10.6 (Ausgleichshabitat Feldlerche) dargestellt.  

Die Ausgleichsflächen sind nicht abschließend gesichert und werden bis zum 

Satzungsbeschluss konkretisiert. 

10.6 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Der Vorhabenträger wird den Ausgleich innerhalb des Geltungsbereiches erbringen. 

Hierzu stehen rd. 3 ha Maßnahmenfläche „Waldschutzstreifen“, rd. 0,6 ha 
Maßnahmenfläche „Gehölze“ und die rd. 4,1 ha Maßnahmenfläche „Süd“ zur Verfügung 

(Abbildung 40). 

Die Flächen sollen als Extensivgrünland angelegt und gepflegt werden und sind als 

solches für die Dauer der Photovoltaiknutzung zu erhalten. 

Die Lage der Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen sind ebenfalls in Abbildung 40 

dargestellt.  

Die Begrünungsmaßnahmen haben spätestens in der auf den Beginn der 

Stromeinspeisung folgenden Pflanzperiode zu erfolgen.  
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Abbildung 40: Lage der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
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Abbildung 41: Beispiel eines Lesesteinhaufens 

 

Totholzhaufen 

Totholzhaufen bieten ein ideales Habitat für Insekten, Amphibien, Reptilien, Spinnen, 

Vögel, Fledermäuse, Igel und Haselmäuse. Die Haufen sollten nicht in einer Senke bzw. 

Mulde errichtet werden, um das Ansammeln von Wasser zu vermeiden. Es sollte ein 

sonniger, windgeschützter Platz gewählt werden, damit Spinnen sowie Käfer und andere 

Insekten und Kleinsäuger und Reptilien von diesem Totholz-Biotop profitieren können.  

Die Totholzhaufen sind südausgerichtet mit einer Länge von mindestens 4 m, einer 

Breite von mindestens 2 m und einer Höhe von mindestens 1,0 m herzustellen. Die 

Mischung soll aus Stämmen, Ästen und Zweigen sowie starken Ästen, Stammstücken 

oder auch Baumstümpfen bestehen. Das gibt erstens Struktur und bewahrt den Haufen 

davor, durch Zersetzung zu schnell an Größe zu verlieren. Die Zweige und Äste zuerst 

locker aufschichten, damit von allen Seiten Luft heran kann. Obendrauf können dann 

auch größere Stücke Holz aufgelegt werden, wenn möglich auch bereits besiedeltes 

Totholz. Wichtig ist, dass die abgelegten Äste, Baumstümpfe etc. nicht verrutschen 

können. Wenn möglich, sollte mehr Laub- als Nadelholz verwendet werden, denn darin 

kommen mehr Pilze vor.  

Das gewählte Gelände sollte nicht zu klein ausfallen und schließt im Idealfall an 

bestehende Biotope an. 
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13 Anhang 

13.1 Geländemodell  

 




